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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

Das Jahr 2016 endete mit dem Beginn der heftigsten 
und	am	längsten	andauernden	Geflügelpest-Epidemie,	
die Deutschland und Europa bislang getroffen hat. Am 7. 
November 2016 wurden im Kreis Plön mehr als 100 ver-
endete Reiherenten aufgefunden – am 8. November 2016 
lag der erste bestätigte Nachweis des hochpathogenen 
Virustyp H5N8 vor. In den folgenden Monaten wurden im 
Landeslabor	mehr	als	10.000	Proben	auf	Aviäre	Influenza	
untersucht. Erst im Mai 2017 konnte endgültig Entwarnung 
gegeben und die letzten Sperr- und Beobachtungsgebiete 
aufgehoben werden.

Diese Krisensituation konnten wir nur durch den engagier-
ten und zuverlässigen Einsatz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bewältigen, die Seite an Seite standen. 

Das gilt auch für alle anderen Arbeitsbereiche des Landes-
labors. Die vielfältigen Aufgaben und Anforderungen die 
heutzutage an einen gesundheitlichen Verbraucher- und 
Umweltschutz gestellt werden, unterliegen einem ständi-
gen Wandel. Wirtschaftliche, technische und gesellschaftli-
che Entwicklungen tragen hierzu bei. 

Mein besonderer Dank gilt deshalb allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Landeslabors. Ihr Engagement und 
ihre hervorragende Arbeit haben die erzielten Leistungen 
ermöglicht.

Das Jahr 2016 ging aber auch mit einem Abschied einher. 
Nach 32 Jahren mussten wir Herrn Dr. Bettin ziehen lassen 
– in seinen wohlverdienten Ruhestand. Herr Dr. Bettin hat 
maßgeblich nicht nur die tierarzneimittelrechtliche Über-
wachung in Schleswig-Holstein aufgebaut und gestaltet. 
Vielmehr hat er die Grundsteine für eine zielorientierte 
Tierarzneimittelüberwachung in Deutschland gelegt und 
diese geprägt. Herr Bettin, ich möchte mich an dieser 
Stelle noch einmal für Ihre geleistete Arbeit, Ihr unermüd-
liches Engagement, Ihre Zielstrebigkeit und Unterstützung 
bedanken.

Der vorliegende Jahresbericht zeigt einen Ausschnitt 
über die vielfältigen Tätigkeiten des Landeslabors aus den 
Bereichen der Lebensmittelsicherheit, der Tiergesundheit, 
den Kontroll- und Überwachungstätigkeiten sowie der 
Umweltanalytik. Einige Themen möchten wir Ihnen vertieft 
vorstellen, andere im Überblick. Ich wünsche Ihnen bei der 
Lektüre viel Freude.

Bedanken möchte ich mich außerdem bei allen Partnern 
des Landeslabors für die gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit.
 

Katrin Lütjen
Direktorin des Landeslabors Schleswig-Holstein
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2  |  Wir über uns
Das Landeslabor Schleswig-Holstein (LSH) ist ein mo-
dernes behördliches Dienstleistungszentrum und 
Überwachungsbehörde für den gesundheitlichen Ver-
braucherschutz in Schleswig-Holstein. Im LSH werden 
Laboruntersuchungen und wissenschaftliche Begutach-
tungen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen wie 
auch Schlachttier- und Fleischuntersuchungen durch-
geführt. Die veterinärmedizinische Diagnostik nimmt 
dabei ebenfalls einen breiten Raum ein. Im Bereich der 
Umweltanalytik und des Umweltmonitorings werden vom 
LSH insbesondere Gewässer- und Bodendaten erhoben. 
Darüber hinaus nimmt das Landeslabor Vollzugs- und 
Überwachungsaufgaben in der Umsetzung und Anwen-
dung des Tierarzneimittel-, Futtermittel- und Handelsklas-
senrechts wahr. 

Das Landeslabor ist eine obere Landesbehörde und wird 
als Landesbetrieb gemäß § 26 Landeshaushaltsordnung 
(LHO) geführt.

Organisation
Das Landeslabor ist in fünf Geschäftsbereiche gegliedert: 

Geschäftsbereich 1: Zentrale Dienste
Im Geschäftsbereich 1 laufen alle Querschnitts- und Ser-
viceaufgaben zusammen. Neben der innerbetrieblichen 
Infrastruktur betreut und berät der Geschäftsbereich in 
allen personellen und organisatorischen Fragestellungen. 
Als Landesbetrieb ist das Rechnungswesen, das Cont-
rolling und die Kosten-/Leistungsrechnung ein wichtiges 
Instrument. Der Bereich der Informations- und Kommuni-
kationstechnik spielt insbesondere bei den vielen fach-
spezifischen	Anwendungen	im	Laborbetrieb	eine	zentrale	
Rolle. 
Außerdem wurde im Geschäftsbereich die Zentrale Pro-
benannahme (ZPA) angesiedelt, die für eine schnelle und 
reibungslose Erfassung aller eingehenden Lebensmittel-
proben und der Proben des Tierseuchenbereiches sowie 
deren Weiterleitung in die Laborbereiche des LSH Sorge 
trägt.

Geschäftsbereich 2: Veterinärwesen
Im Rahmen der Überwachung der Tiergesundheit ist die 
Erkennung und Bekämpfung von Tierseuchen ein ent-
scheidendes Kriterium. In diesem Zusammenhang wird 
insbesondere die Diagnostik weiter an Bedeutung gewin-
nen und einen immer größeren Raum einnehmen. 
Hier leistet der Geschäftsbereich einen wichtigen Beitrag. 
Neben den Massenuntersuchungen, der Serologie, der Pa-
thologie	und	Histologie	finden	im	Geschäftsbereich	auch	
die molekularbiologischen, virologischen und bakteriolo-
gischen Untersuchungen statt. Darüber hinaus werden im 
Rahmen der Lebensmittelhygiene die mikrobiologischen 
Untersuchungen durchgeführt.

Geschäftsbereich 3: Tierarzneimittel-, Futtermittel- 
und Handelsklassenüberwachung
Die Vollzugsaufgaben im Bereich der Tierarzneimittel-, der 
Futtermittel- und der Handelsklassenüberwachung werden 
in Schleswig-Holstein zentral vom Landeslabor durchge-
führt.	Dabei	finden	im	Rahmen	der	Tierarzneimittelüberwa-
chung insbesondere Kontrollen von landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltungen, tierärztlichen Hausapotheken und 
Einzelhändlern statt. Bei der Futtermittelüberwachung wer-
den hauptsächlich Futtermittelhersteller und -händler sowie 
landwirtschaftliche Nutztierhaltungen kontrolliert. Zu den 
Überwachungstätigkeiten dieser beiden Fachbereiche ge-
hören auch die Cross-Compliance-Kontrollen zum Lebens-
mittel- und Futtermittelrecht sowie die Probennahme nach 
nationalen Kontrollplänen an lebenden und geschlachteten 
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Tieren sowie Lebens- und Futtermitteln. Die Einhaltung der 
Vermarktungsnormen	für	Fleisch,	Eier,	Geflügel,	Obst	und	
Gemüse wird auf der Erzeuger- und Großhandelsebene 
sowie in Schlachtbetrieben überwacht.

Geschäftsbereich 4: Lebensmittel und Bedarfsgegen-
stände
Fragen der Lebensmittelsicherheit wie auch die Begutach-
tung von Bedarfsgegenständen werden im Geschäftsbe-
reich 4 bearbeitet. Ziel ist es, die Verbraucherinnen und 
Verbraucher vor unsicheren Lebensmitteln zu schützen. 
Dazu werden Angaben und Auslobungen u.a. zur Herstel-
lung, Beschaffenheit, Herkunft und Menge genauso wie 
das Vorhandensein und die Richtigkeit von Kennzeich-
nungsfragen geprüft. Dabei spielt sowohl ein vorbeu-
gender gesundheitlicher Verbraucherschutz eine Rolle, 
wie auch der Schutz vor Irreführung und Täuschung. Die 
Verbraucherinformation nimmt hierbei an Bedeutung zu.

Geschäftsbereich 5: Umweltmonitoring, Rückstands- 
und Kontaminantenanalytik
Die Untersuchung von Lebensmitteln auf Rückstände wie 
auch die Analytik auf unerwünschte Stoffe (Kontaminanten) 
ist im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
ein wichtiger Faktor. Das Landeslabor führt umfangreiche 
Kontrollen	auf	Rückstände	von	z.B.	Pflanzenschutzmitteln	
oder Tierarzneimitteln in Lebensmitteln durch. Im Bereich 
der unerwünschten Stoffe erfolgen z.B. Untersuchungen 
auf Schwermetalle und Algentoxine in Muscheln.
Im Bereich des Umweltmonitorings erhebt das Landesla-
bor umfangreiche Daten, die für die Bewertung der Be-
schaffenheit und ihrer Veränderungen von Gewässern und 
Böden benötigt werden. Nährstoffe auf der einen Seite 
und Schadstoffe auf der anderen bestimmen maßgeblich 
die Eignung von Böden und Gewässern als Lebensraum 
für	Pflanzen	und	Tiere,	aber	auch	des	Menschen.	Die	im	
LSH gewonnenen Analysedaten werden für die vielschich-
tigen	Berichtspflichten	gegenüber	dem	Bund	und	der	EU	
genutzt wie auch für die Ableitung von Qualitätszielen und 
entsprechenden Konzepten zur Erreichung dieser.

Qualitätsmanagement
Sowohl im Laborbetrieb wie auch bei den Vollzugsauf-
gaben wird die Qualitätssicherung im Landeslabor groß 
geschrieben. Die Anforderungen an ein qualitätsgesicher-
tes Arbeiten sind in internationalen Normen festgelegt. 
Die DIN EN ISO/EC 17025 legt die Qualitätsstandards 
und Anforderungen für Prüf- und Kalibrierungslabore fest. 
Diese umfassen die Verantwortlichkeiten, Prozesse und die 

technischen Erfordernisse. Mit der Erfüllung dieser Qua-
litätsnorm weist das Landeslabor nach, dass es technisch 
kompetent ist und zuverlässige Untersuchungsergebnisse 
erzielt.

Das Landeslabor ist seit Oktober 2013 durch die Deutsche 
Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert. Der Qualitäts-
nachweis muss regelmäßig erneuert werden. In 2016 hat 
eine umfangreiche Überwachungsbegehung stattgefun-
den, die in allen Bereichen positiv verlaufen ist. Vor der 
Akkreditierung durch die DAkkS bestand bereits eine 
Akkreditierung seit Oktober 1998 durch die Akkreditie-
rungsstelle Hannover (AKS).

Bei den Vollzugsaufgaben im Bereich der Tierarznei- und 
Futtermittel werden die Vorgaben zur Qualitätssicherung 
aus der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 eingehalten. Die 
amtlichen Kontrollen werden auf Grundlage dokumentier-
ter Verfahren durchgeführt, damit gewährleistet ist, dass 
diese einheitlich und auf konstant hohem Niveau durchge-
führt werden.

Darüber hinaus setzt das LSH auf Qualität durch Koopera-
tion. Da die gesetzlichen Anforderungen ständig steigen, 
haben sich die Länder Hamburg, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg und 
Schleswig-Holstein in der „Norddeutschen Kooperation“ 
zusammengeschlossen. Auf diesem Wege konnten Kom-
petenzzentren geschaffen werden, die ein hohes Maß an 
Sachverstand bereithalten.
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3  |  Aus den Geschäftsbereichen

Geflügelpestgeschehen	in	
Schleswig-Holstein

Anfang November 2016 brach in Schleswig-Holstein 
die	Geflügelpest,	umgangssprachlich	auch	Vogelgrippe	
genannt, aus und grassierte 192 Tage im Land. Insgesamt 
waren allein in Europa 29 Staaten betroffen. Der Ausbruch 
gilt als der heftigste und am längsten andauernde in Eu-
ropa seit dem Beginn der Aufzeichnungen. Zu diesem Er-
gebnis	kommt	das	Friedrich-Loeffler-Institut	(FLI)	in	seiner	
Risikoeinschätzung. Schleswig-Holstein war somit nach 10 
Jahren	wiederum	von	einem	großen	Geflügelpestgesche-
hen massiv betroffen.

In der Veterinärmedizin werden sogenannte niedrigpatho-
gene (wenig krankmachende) und hochpathogene (sehr 
stark	krankmachende)	aviäre	Influenzaviren	(AIV)	unter-
schieden. Dabei steht immer das krankmachende Potential 
des	Virus	für	Geflügel	im	Mittelpunkt	der	Betrachtung.	
Hochpathogene	Aviäre	Influenzaviren	(HPAIV)	der	Sub-
typen H5 und H7 verursachen beispielsweise bei Hüh-
nervögeln schwerwiegende Erkrankungen mit tödlichem 
Verlauf.	Während	in	2006	das	Geflügelpestgeschehen	auf	
ein Virus des Subtyps H5N1 zurückging, bei dem auch 
eine Übertragbarkeit auf den Menschen nachgewiesen 
wurde, wurde der jetzige Seuchenausbruch durch den 
Subtyp H5N8 verursacht. Infektionen beim Menschen 
durch diesen Subtyp wurden bislang nicht beobachtet. 
Neben HPAIV H5N8 wurde in Schleswig-Holstein zudem 
hochpathogenes Virus des Subtyps H5N5 nachgewiesen. 

Beide	Subtypen	infizierten	sowohl	Wildvögel	als	auch	
Hausgeflügel.

Am 7. November 2016 wurden im Kreis Plön etwa 100 
verendete Reiherenten aufgefunden. Am 8. November 
2016 lag bereits der erste bestätigte Nachweis des hoch-
pathogenen Virustyps H5N8 vor. Ab diesem Zeitpunkt 
arbeitete das Landeslabor im Zweischichtenbetrieb sowie 
am Wochenende bzw. in Rufbereitschaft. Die Untersu-
chungsergebnisse wurden in der Regel innerhalb von 
24 Stunden vorgelegt, womit ein schnelles Handeln der 
Behörden ermöglicht wurde. Um die zeitnahe und präzise 
Abarbeitung der Proben sicherstellen zu können, wurden 
zur Unterstützung der Stammbesetzung des zuständigen 
Labors (2 Mitarbeiterinnen) weitere 3 Mitarbeiterinnen 
aus dem für Lebensmittel, Futtermittel und GVO-Analytik 
zuständigen PCR-Labor hinzugezogen. Für die Proben-
vorbereitung wurden 12 technische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus anderen Laborbereichen in die Bearbei-
tung	der	Geflügelpest-Proben	einbezogen.

Insgesamt wurden im Landeslabor bis zum April 2017 
mehr als 10.000 Proben mittels real time PCR auf AIV und 
im positiven Fall auf H5 und H7-Virusgenom untersucht, 
davon	9000	Hausgeflügelproben	und	1.197	Proben	von	
Wildvögeln. In der Regel wurden kombinierte Rachen-Klo-
akentupfer zur Untersuchung eingesendet, wie auch auf 
Einzeltiere zurückzuführende Kotproben. Darüber hinaus 
wurden 99 Sektionen vorgenommen. Die größten Proben-
zahlen	fielen	im	November	und	Dezember	2016	an.
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In	12	Geflügel	haltenden	Betrieben	wurde	in	insgesamt	
585	Proben	Influenza	A-Virus	gefunden,	bei	den	Wild-
vögeln waren 218 Proben positiv. Die positiven Proben 
wurden	zum	nationalen	Referenzlabor	(NRL)	für	Geflü-
gelpest am FLI, Insel Riems, versendet. Dort erfolgten die 
Typisierung der Erreger und die verbindliche Einstufung 
des Erregernachweises. 

Beim	Hausgeflügel	wurden	in	fünf	Betrieben	bzw.	Be-
triebsteilen HPAIV festgestellt, wobei zweimal der Subtyp 
H5N8 und dreimal H5N5 (ein Primärausbruch mit 2 Se-
kundärausbrüchen) nachgewiesen wurde. In drei weiteren 
Betrieben	wurde	niedrigpathogenes	aviäres	Influenzavirus	
(LPAIV) des Subtyps H5 festgestellt. Bei Wildvögeln wur-
den neben HPAIV H5N8 (166 Proben) ab Mitte Dezember 
2016 auch HPAIV H5N5 (16 Proben) nachgewiesen. 

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Ge-
flügelpestnachweise	bei	Hausgeflügel	und	bei	Wildvögeln	
während des Seuchenzuges im Winter 2016 / 2017. 

Die tierseuchenrechtlichen Maßnahmen umfassten neben 
den	Untersuchungspflichten	die	Errichtung	von	Restrik-
tionszonen (Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete) 
gemäß	Geflügelpest-Verordnung,	die	Durchführung	und	
Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen, eine zunächst 
landesweite	Aufstallungspflicht	für	Hausgeflügel	wie	auch	
die Tötung betroffener Tierbestände gemäß nationaler 
und EU-Rechtsvorschriften.

Erst im Mai 2017 konnten die letzten Restriktionszonen 
aufgehoben werden. 

An dieser Stelle sei nochmals allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für den engagierten Einsatz, sowie den 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort und in den beteiligten 
Behörden für die sehr gute Zusammenarbeit gedankt. 
Kunden und Kollegen anderer Bereiche, die aufgrund der 
Priorität	der	Geflügelpest-Epidemie	länger	als	gewohnt	
auf eine Bearbeitung und Befundung warten mussten, 
danken wir ebenfalls für das entgegengebrachte Verständ-
nis und Vertrauen.

Die Rückkehr des Schmallenberg-Virus

Das Schmallenberg-Virus (SBV) ist ein Orthobunyavirus der 
Simbu-Serogruppe, die ursprünglich in Afrika, Asien und 
Australien verbreitet sind. Der erste Nachweis von SBV in 
Deutschland erfolgte im November 2011 bei Rindern in 
Schmallenberg (NRW), ab Januar 2012 wurde SBV auch in 
Schleswig-Holstein gefunden. Empfänglich für die Infek-
tion sind nach derzeitigem Kenntnisstand Wiederkäuer, 
bei	denen	das	Virus	eine	vorübergehende,	häufig	unauf-
fällige,	z.T.	fieberhafte	Infektion	verursacht.	Eine	Infektion	
während der Trächtigkeit kann zu schweren Missbildungen 
des Fetus mit Gliedmaßenverkrümmungen, Wirbelsäu-
len- und Schädeldeformationen, sowie Missbildungen des 
Gehirns und des Rückenmarks führen. Die Übertragung 
erfolgt durch Vektoren (Gnitzen). Während das Virus bei 
einer frischen Infektion nur wenige Tage im Blut zirkuliert, 
kann es während der gesamten Trächtigkeit im Fruchtwas-
ser und dem Fetus persistieren. Im Landeslabor wird der 
direkte Virusnachweis mittels real time-PCR aus Gewebe- 
und Tupferproben von Neugeborenen und Abortmaterial, 
sowie aus Blutproben von älteren Tieren durchgeführt. 
Untersuchungen von Blutproben auf Antikörper erfolgen 
mittels ELISA und Neutralisationstest. 

Im Laufe des Jahres 2012 waren nachweislich mehr als 200 
schleswig-holsteinische Betriebe von SBV betroffen. Der 
zunächst letzte Nachweis erfolgte im April 2013. Während 
es in anderen Teilen der Bundesrepublik immer wieder 
vereinzelte SBV-Fälle gab, fanden sich in Schleswig-Hol-
stein trotz regelmäßiger Untersuchungen erst ab Sep-
tember 2016 wieder Hinweise auf eine Virusaktivität: Im 
Rahmen von Routineuntersuchungen bei Rindern (Verkauf, 
Zuchthygiene) wurden sowohl vermehrt Antikörper- als 
auch Virus-positive Proben gefunden. Erwartungsgemäß 
kam es in der Folge zu Nachweisen bei Aborten und/oder 
Missbildungen von Rindern (bislang 5 Kälber) und Schafen 
(26 Lämmer). Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die aktu-
elle Infektionswelle fortsetzt.

Karte erstellt mit TSN, © Friedrich-Loeffler-Institut

Wildgeflügel
Hausgeflügel



16

 Nahrungsergänzungsmittel – ein Überblick 
über die Beanstandungssituation 

Germanium, Melatonin, Ephedra, Designersteroide - im 
vergangenen Jahr mussten wieder viele Nahrungsergän-
zungsmittel beanstandet werden. 

Nahrungsergänzungsmittel zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie Nährstoffe oder sonstige Stoffe mit ernährungs-
spezifischer	oder	physiologischer	Wirkung	in	konzentrierter	
Form enthalten. Neben Vitaminen und Mineralstoffen kann 
in dieser Warengruppe eine Vielzahl von Stoffen enthalten 
sein.	Die	Palette	reichte	im	Jahr	2016	von	sekundären	Pflan-
zenstoffen wie Huminsäuren über mineralische Zutaten wie 
Kieselerde bis hin zu im Labor designten Steroiden. 

Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel. Als Lebens-
mittel müssen sie sicher sein. Auch wenn Nahrungsergän-
zungsmittel für gesunde Personen, die sich ausgewogen 
ernähren, in der Regel nicht erforderlich sind, haben Nah-
rungsergänzungsmittel nach wie vor eine enorme Marktbe-
deutung. Eine Angabe der empfohlenen täglichen Verzehr-
menge ist unabdingbar, um eine mögliche Überdosierung 
dieser Konzentrate zu vermeiden.

Eine Prüfung von Nahrungsergänzungsmitteln auf Nutzen 
und Sicherheit vor der Markteinführung ist im Lebensmittel-
recht nicht vorgesehen. Verantwortlich für die Sicherheit der 
Erzeugnisse sowie für die Vermeidung der Irreführung des 
Verbrauchers sind die Hersteller und Inverkehrbringer. Auch 
im Jahr 2016 sind dieser Anforderung des Lebensmittel-
rechts nicht alle Anbieter gerecht geworden.

Die Beanstandungsquote von Nahrungsergänzungsmitteln 
ist mit 73,9 % von 122 im Landeslabor untersuchten Proben 
wie auch in den letzten Jahren ungebrochen hoch. Haupt-
sächliche Beanstandungsgründe waren Kennzeichnungs-
mängel (66 %) wie unzulässige gesundheits- oder krank-
heitsbezogene Angaben, irreführende Angaben bezüglich 
der Zusammensetzung oder eine fehlende deutschsprachi-
ge Kennzeichnung.

Zusätzlich	wiesen	46	%	der	beanstandeten	Proben	stoffli-
che Mängel wie beispielsweise die Verwendung neuartiger 
nicht genehmigter Lebensmittelzutaten oder unzulässiger 
Vitamin- und Mineralstoffverbindungen auf.
Als nicht sicher wurden 15 Proben bewertet (17% der be-
anstandeten Proben). Sämtliche dieser Proben wurden im 
Onlinehandel angeboten.
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Germanium
Nahrungsergänzungsmittel unterliegen (wie alle Lebens-
mittel) keiner gesetzlichen Wirksamkeitsüberprüfung. Eine 
krankheitsbezogene Werbung ist grundsätzlich verboten. Im 
Wesentlichen handelt es sich bei der krankheitsbezogenen 
Werbung um Aussagen und/oder Abbildungen, die sugge-
rieren, Krankheiten zu lindern, zu beseitigen oder zu verhü-
ten. Trotzdem fallen bei der Kennzeichnungsprüfung immer 
wieder Proben mit derartigen Behauptungen auf. 

Per	Definition	dienen	Nahrungsergänzungsmittel	der	Ergän-
zung der allgemeinen Ernährung mit Vitaminen, Mineralstof-
fen und anderen Stoffen, die ohnehin in gewissen Mengen 
in Lebensmitteln vorhanden sind. Doch Verbraucher verspre-
chen	sich	häufig	mehr	davon.	Wenn	diese	Erwartung	noch	
durch unzulässige Werbeaussagen verstärkt wird, besteht die 
Gefahr, dass Verbraucher versuchen, durch die Aufnahme 
von Nahrungsergänzungsmitteln den Verlauf von Krankhei-
ten	zu	beeinflussen.	Im	ungünstigsten	Fall	kann	dies	eine	
geeignete medizinische Therapie verhindern.

Im Internet werden z.B. Produkte mit organisch gebunde-
nem Germanium (Ge-132) als alternative Mittel gegen Viren 
und Krebszellen sowie zur Vorbeugung gegen Vergiftungen 
durch Amalgamfüllungen beworben. Für derartige Wirkbe-
hauptungen liegen bisher keine seriösen wissenschaftlichen 
Belege vor. Grundsätzlich dürfen einem Nahrungsergän-
zungsmittel nach europäischer Rechtslage keine Germanium-
verbindungen zugesetzt werden. 

Durch die Aufmerksamkeit des Zolls konnte das LSH die 
Verkehrsfähigkeit von einem Produkt untersagen, dessen Ge-
halt die Tagesdosis an Germanium, welche mit der üblichen 
Ernährung aufgenommen wird, um das 200fache überschritt. 
Eine längerfristige Aufnahme derart hoher Germaniumgehal-
te kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.

Designersteroide, Ephedra und andere stimulierende 
Substanzen
Auch im Jahr 2016 bestätigt sich die Tendenz, dass Nahrungs-
ergänzungsmittel aus dem Einzelhandel für Verbraucher kein 
Sicherheitsrisiko darstellen. Anders sieht es bei Produkten aus, 
die dem (internationalen) Onlinehandel entstammen. Insbe-
sondere die im LSH untersuchte Sportlernahrung hatte es in 
sich. 30 dieser Produkte enthielten diverse kreislaufstimulie-
rende und auf den Muskelaufbau wirkende Substanzen. Die 
Werbung auf den Produktverpackungen versprach darüber 
hinaus extremen Gewichtsverlust, absolute Trainingsfokussie-
rung und außergewöhnliche Leistungssteigerung. Aufgrund 
seines	Online-Angebotes	fiel	auch	ein	Vertreiber	in	Schleswig-
Holstein auf.

Neben Ephedra sind weitere, das Herz-Kreislauf-System 
stimulierende Substanzen wie Yohimbin, Synephrin, Phe-
nylethylamin und hohe Mengen an Koffein auf derartigen 
Produkten deklariert. Laut Verzehrsempfehlung sollten bei 
einigen Proben bis zu 450 mg Koffein pro Portion aufge-
nommen werden, obwohl von der europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) lediglich eine Aufnahme 
von 200 mg pro Portion (3 mg/kg Körpergewicht) und eine 
Tagesaufnahmemenge von maximal 400 mg Koffein aus 
allen Quellen für den gesunden Erwachsenen als sicher 
angesehen wird.

Vor der Einnahme von Erzeugnissen mit Ephedrakraut 
(Meerträubel) und dessen Extrakten warnen seit vielen Jah-
ren die Verbraucherzentralen und das Bundesinstitut für 
Risikobewertung	(BfR).	Die	in	der	Pflanze	enthaltene	
Substanz Ephedrin wirkt appetithemmend und kreislauf-
stimulierend. Allerdings werden diese Wirkungen durch 
Gefäßverengungen und Blutdrucksteigerung begleitet, was 
im ungünstigsten Fall bis zum Herzinfarkt führen kann. Die 
Verwendung von Ephedrakraut bei der Herstellung von 
Lebensmitteln wurde 2015 aufgrund der erheblichen Sicher-
heitsbedenken europaweit verboten.

Auch sogenannte Designersteroide, wie Dienedione oder 
Epistane, die den Muskelaufbau fördern sollen, waren in 
Proben enthalten. Designersteroide unterscheiden sich von 
anabolen/androgenen Steroidhormonen oder Prohormo-
nen lediglich durch geringfügige Veränderungen der Mole-
külstruktur. Die hormonellen Wirkungen (und Nebenwirkun-
gen) sind vergleichbar mit denen „klassischer“ Dopingmittel.

In den USA sind diese Substanzen durch Listung im Desi-
gner Anabolic Steroid Control Act of 2014 für die Verwen-
dung in Lebensmitteln verboten worden. Das europäische 
Recht ermöglicht die Einstufung von Designersteroiden als 
neuartige Lebensmittelzutat. Als solche müssen sie vor dem 
Inverkehrbringen ein Genehmigungsverfahren durchlaufen. 
Manche dieser Substanzen fallen als nicht zugelassene oder 
rezeptpflichtige	Substanzen	auch	in	den	Geltungsbereich	
des Arzneimittelrechts.

Informationen zur Einnahme und Warnhinweise waren in 
der Regel lediglich in englischer Sprache angegeben. Alle 
Erzeugnisse wurden als nicht sicher für den menschlichen 
Verzehr beurteilt. 

Der Einsatz derartiger Stoffe in Lebensmitteln ist aus Sicht 
des vorbeugenden Verbraucherschutzes grundsätzlich 
abzulehnen.
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Verwendung von Melatonin in 
Nahrungsergänzungsmitteln
Die Abgrenzung zu Arzneimitteln ist und bleibt ein Schwer-
punkt bei der Begutachtung von Nahrungsergänzungsmit-
teln. 

Im	Handel	befinden	sich	beispielsweise	Nahrungsergän-
zungsmittel und ergänzende bilanzierte Diäten mit Mela-
tonin mit einer Tagesverzehrmenge ab 0,5 mg. Angeboten 
werden diese Erzeugnisse in Verbindung mit der Aussage, 
dass der natürliche Schlaf-Wach-Rhythmus optimiert und die 
Einschlafzeit verkürzt wird. Darüber hinaus sollen subjektive 
Jetlag-Empfindungen	gelindert	werden.	

Bei Melatonin handelt es sich um ein Hormon der Zirbel-
drüse mit pharmakologischer Wirkung. In Studien konnte 
bereits	zwischen	0,5	mg	und	5	mg	ein	signifikanter	Effekt	
bei Schlafstörungen erzielt werden. Auch ein Produkt aus 
Schleswig-Holstein mit einer Tagesverzehrmenge von 1,8 
mg Melatonin wurde daher vom Bundesinstitut für Arznei-
mittel	und	Medizinprodukte	(BfArM)	als	zulassungspflich-
tiges Arzneimittel eingestuft. Das Verwaltungsgericht Köln 
bestätigte den Bescheid des BfArM. Das Präparat bedarf 
einer arzneilichen Zulassung. Die Bezeichnung als Nah-
rungsergänzungsmittel ist damit unzulässig.

Kieselerde
Im Jahr 2016 wurde zum wiederholten Mal ein Projekt zur 
Überprüfung von Bleigehalten in Nahrungsergänzungsmit-
teln durchgeführt. Dabei wurden Produkte unter die Lupe 
genommen, die Kieselerde als Hauptzutat enthalten. Blei 
kann als Schwermetall bei dauerhafter Aufnahme selbst 
geringer Mengen Stoffwechselvorgänge des Körpers stören. 
Deshalb ist allgemein eine Minimierung der Bleiaufnahme 
anzustreben.

Im Jahr 2012 untersuchte das Landeslabor erstmals im 
Rahmen eines Projekts Nahrungsergänzungsmitteln auf Blei. 
Dabei wurde in drei von zehn Proben eine Überschreitung 
des Höchstgehaltes an Blei festgestellt.

Bei den diesjährigen Untersuchungen lässt sich eine positi-
ve Tendenz ableiten: Überschreitungen des Bleihöchstge-
haltes von 3 mg/kg konnten in keiner Probe nachgewiesen 
werden. 

Kieselerde-Produkte sollen laut Werbung für gesunde 
Haut, feste Fingernägel und kräftiges Haar sorgen. Für den 
Hauptbestandteil Silizium sind derartige Aussagen jedoch 
laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit noch 
nicht hinreichend durch Wirksamkeitsnachweise abgesi-

chert. Somit dürfen derartige Werbeaussagen weder auf der 
Verpackung noch im Internethandel verwendet werden.

Von der „Feuerwehr“-Tierarzneimittelüberwa-
chung zur Anwendung von digitalen Über-
wachungsinstrumenten

Ein Rückblick von Dr. Ulrich Bettin
Es war immer ein wesentliches Ziel der Tierarzneimittel-
überwachung, so weitgehend wie möglich einer Ge-
fährdung von Tier und Mensch durch unsachgemäßen 
Arzneimitteleinsatz entgegen zu wirken. Während früher 
vor allem Masthilfsmittel und Hormone im Fokus standen, 
rückten seit den neunziger Jahren Antibiotika aufgrund 
der bedrohlichen Resistenzentwicklung zunehmend in den 
Vordergrund. Weil die Formen der Illegalität sich im Laufe 
der Jahre erheblich wandelten und immer undurchsich-
tiger wurden, mussten die zunächst noch relativ groben 
Bekämpfungsmethoden laufend verfeinert und durch elek-
tronische Hilfsmittel ergänzt werden.

Die Fußstapfen waren groß, in die ich 1984 mit der Über-
nahme der Überwachungsaufgabe in Schleswig-Holstein 
trat. Mein Vorgänger Jürgen Wriedt hatte sich bundesweit 
einen Namen gemacht, weil es ihm durch große Beharr-
lichkeit gelungen war, dem damals blühenden schwarzen 
Tierarzneimittelmarkt weitgehend entgegen zu wirken. 
Zu dem Erfolg hatte maßgeblich auch beigetragen, dass 
wenige Jahre zuvor die Aufgabe der Tierarzneimittelüber-
wachung zentral auf das Veterinäruntersuchungsamt, das 
heutige Landeslabor, übertragen worden war. Diesem 
Schritt lag die Einsicht zugrunde, dass nur eine Einrichtung 
mit landesweiter Zuständigkeit, bei der die notwendigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten gebündelt und Spezialisten 
eingesetzt werden, wirksam gegen die damals zum Teil 
kriminell organisierten Formen des Tierarzneimittelhandels 
vorgehen kann.

Mit dieser Organisationsänderung nahm Schleswig-
Holstein eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. Eine 
entsprechende Personalausstattung war damit leider nicht 
verbunden. Mit nur einem Verwaltungsmitarbeiter stand 
ich als Tierarzt alleine vor der Aufgabe, den sogenann-
ten grauen Tierarzneimittelmarkt, der den Schwarzmarkt 
abgelöst hatte, zu bekämpfen. Personen, die vorher ohne 
jegliche Berechtigung Tierarzneimittel an Landwirte ab-
gegeben hatten, nahmen sich Tierärzte (oder umgekehrt) 
an die Seite, um bei gemeinsamen „Verkaufsfahrten“ den 
Abgaben einen legalen Anstrich zu geben. Beweise dafür, 
dass Arzneimittel ohne die vorgeschriebenen vorherigen 
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Untersuchungen von Tieren abgegeben wurden, war nur 
selten zu erbringen.

Unter den damaligen Umständen war es mir nicht mög-
lich, regelmäßig Überwachungen von Einrichtungen wie 
z. B. tierärztlichen Hausapotheken durchzuführen. Viel-
mehr wurden aufgrund von Hinweisen und Mitteilungen 
ständig Kontrollen, vor allem bei Tierhaltern erforderlich 
(„Feuerwehr“-Tierarzneimittelüberwachung). Diese Hin-
weise	kamen	häufig	von	Tierärzten,	die	von	Tierhaltern	nur	
noch selten zu kranken Tieren gerufen wurden, weil diese 
selbst über große Arzneimittelvorräte aus der Hand von 
überregional tätigen „Autobahntierärzten“ verfügten.

Im Jahr 1993 wurde dem Landeslabor mit der Probenah-
me nach Nationalem Rückstandskontrollplan eine weitere 
zentrale Aufgabe für das Land Schleswig-Holstein zuge-
wiesen. Um die Entnahme derartiger Proben zu gewähr-
leisten, wurden ein Tierarzt und ein Veterinäringenieur 
eingestellt und mit geländegängigem Fahrzeug und fahr-
barem Zwangsstand ausgestattet. Weitere Vorteile dieser 
Neuordnung waren die besseren Abstimmungsmöglich-
keiten mit dem Laborbereich, die schnellere Zuführung 
der Proben zu den Untersuchungen und die Fähigkeit, bei 
positiven Befunden sofort Maßnahmen in enger Abstim-
mung mit dem übrigen Bereich der Tierarzneimittelüber-
wachung zu ergreifen.

Im Jahr 2001 führte ein Tierarzneimittelskandal in Bayern 
zu der Erkenntnis, dass es bundesweit an Überwachungs-
kapazitäten fehlte. Das führte auch beim Landeslabor 
zu einer Aufstockung des Personals mit der Folge, dass 
insgesamt fünf Tierärztinnen und Tierärzte Kontrollen 
durchführen und Proben ziehen konnten. Die gesetzlichen 

Anforderungen hinsichtlich der Überwachungsintensität 
konnten zumindest zu diesem Zeitpunkt erstmalig weitge-
hend erfüllt werden. 

Die alarmierende Resistenzentwicklung bei den Antibio-
tika führte im Jahr 2014 zur Einführung einer Tierarznei-
mitteldatenbank (16. Novelle des Arzneimittelgesetzes) 
und brachte damit eine deutliche Wende hinsichtlich der 
Ausrichtung der Tierarzneimittelüberwachung. Mit Hilfe 
der Datenbank stehen Informationen zu Tierarzneimittel-
anwendungen zur Verfügung, die sowohl zur Objektivie-
rung der Überwachungsmaßnahmen beitragen, wie auch 
die Wirksamkeit der Überwachung wesentlich steigern. 
Aufgrund meiner Erfahrungen im Verlaufe von mehr als 
30	Jahren,	in	denen	ich	häufig	auch	die	Überwachungs-
grenzen aufgrund fehlender Eingriffsmöglichkeiten 
kennengelernt habe, bin ich der Ansicht, dass nur der jetzt 
eingeschlagene Weg zu einer wirksamen Reduzierung  der 
Anwendung von Antibiotika bei Tieren führen kann. Vor-
aussetzung dafür ist aber immer noch eine ausreichende 
Personalausstattung und die Akzeptanz des bürokratischen 
Mehraufwandes bei den Anwendern von Tierarzneimitteln.

Wenn das Schwein Durchfall hat…

Von der Diagnostik der Erkrankung bis zu den Möglich-
keiten, den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren
Jeder Einsatz von Antibiotika bei Menschen oder Tieren 
begünstigt die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen bei 
Bakterien. Bakterien, die eine Antibiotikaresistenz aufwei-
sen,	sind	gegenüber	bestimmten	Antibiotika	unempfind-
lich und können sich dann trotz Einsatz dieser Wirkstoffe 
besonders gut vermehren und ausbreiten. 

Antibiotikaresistenzen entstehen bei natürlich vorkom-
menden	Bakterien	(Normalflora)	wie	auch	bei	Krankheits-
erregern (pathogene Bakterien) und können untereinan-
der ausgetauscht werden.

Übertragungswege sind durch den direkten Kontakt von 
Mensch zu Mensch, aber auch von Tier zu Mensch mög-
lich. Darüber hinaus können resistente Bakterien auch 
durch Lebensmittel (z. B. Fleisch oder Milch) auf den Men-
schen übertragen werden.

Führt die Infektion mit einem resistenten, pathogenen 
Bakterium zu einer Erkrankung von Mensch oder Tier, 
kann die Krankheit länger und schwerer verlaufen, da die 
Therapie erschwert wird. Insbesondere Krankheitserreger, 
die gegen mehrere verschiedene Antibiotika resistent sind 
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(multiresistente Bakterien), können zu tödlichen Krankheits-
verläufen führen. Um die weitere Zunahme von Antibioti-
karesistenzen zu verhindern, muss der Antibiotikaeinsatz 
in der Human und der Veterinärmedizin auf das unbedingt 
erforderliche therapeutische Maß begrenzt werden. Ein 
Konzept zur Minimierung des Antibiotikaeinsatzes in der 
Nutztierhaltung wurde mit der 16. Novelle des Arzneimit-
telgesetzes eingeführt. Der wohl wichtigste Teil der neuen 
Vorschriften ist die Erfassung jeder Antibiotikaanwendung 
bei Masttieren in einer zentralen, bundesweiten Datenbank.

Aus diesen Daten wird halbjährlich für jeden einzelnen 
Betrieb	die	„betriebliche	halbjährliche	Therapiehäufigkeit	
(BHT)“	errechnet.	Sie	ist	eine	Kennzahl	zur	Häufigkeit	der	
Antibiotikaanwendungen in Relation zur Anzahl der gehal-
tenen Tiere. Bundesweit müssen 25 % der Betriebe, deren 
Therapiehäufigkeiten	die	höchsten	Werte	erreichen,	der	
Überwachungsbehörde einen Maßnahmenplan zur Antibio-
tikareduzierung vorlegen.

Für die Überprüfung dieser Pläne ist in Schleswig-Holstein 
das Landeslabor zuständig. Außerdem steht das Landesla-
bor Tierhaltern und Tierärzten in den Bereichen Pathologie, 
Histologie, Serologie, Molekularbiologie, Virologie und 
Bakteriologie	bei	der	Diagnosefindung	und	Resistenzermitt-
lung hilfreich zur Seite.

Um die in Schleswig-Holstein bereits erreichten guten 
Ergebnisse bei der Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes in 
der Nutztierhaltung fortschreiben zu können wie auch An-
sätze für eine weitere Reduzierung von Antibiotikaresisten-
zen zu entwickeln, wurden  Krankheitsursachen, die Einsatz-
häufigkeit	bestimmter	Antibiotika	und	die	Ausbildung	von	
Antibiotikaresistenzen von Bakterien am Beispiel der Tierart 
Schwein betrachtet und bewertet. Hierfür wurden Daten 
aus verschiedenen Untersuchungseinheiten des Landesla-

bors ausgewertet, die zwar nicht in einem direkten Bezug 
zueinander stehen, aber die Möglichkeit einer gemeinsa-
men Betrachtung und Schlussfolgerung zulassen.

Ursachen für Durchfallerkrankungen bei Schweinen
Eine	der	häufigsten	Ursachen	für	den	Antibiotikaeinsatz	
bei Schweinen sind Erkrankungen der Verdauungsorgane. 
Durch die Umstellung von Muttermilch auf Festfutter und 
abnehmende Gehalte an maternalen Antikörpern sind 
Aufzuchtferkel (<30 kg) besonders empfänglich für Erkran-
kungen des Darmtraktes. Infektionen mit dem Bakterium 
Escherichia coli (E. coli) stehen dabei im Vordergrund 
(48 %). Wird die „Ödemkrankheit“ (Colienterotoxämie) 
dazugerechnet, bei der es durch massenhafte Vermehrung 
von Shiga-Toxin produzierenden E. coli (STEC) zu Gefäß-
wandschäden und damit zur Einlagerung von Flüssigkeit 
in Geweben (Ödeme) sowie teilweise zu Durchfall kommt, 
ergibt sich sogar ein Anteil von 74 %.

Bei Mastschweinen (> 30 kg) werden infektiöse Darmer-
krankungen hauptsächlich durch die Bakterien Lawsonia 
intacellularis (vor allem als Porcine Proliferative Enteropa-
thie) und Brachyspira hyodysenteriae (Dysenterie) verur-
sacht.

Mikrobielle Krankheitserreger 
Die meisten E. coli-Stämme sind nicht krankheitsauslösend 
(pathogen)	und	gehören	zur	normalen	Darmflora	von	
Mensch und Tier. Für die Diagnostik ist es daher erfor-
derlich,	die	pathogenen	Stämme	zu	identifizieren.	Hierzu	
werden	z.B.	bestimmte	Oberflächenantigene	mittels	
sogenannter Serotypisierung nachgewiesen und das Hä-
molyseverhalten	(Auflösen	von	Blutzellen)	auf	bluthaltigem	
Nährmedium beurteilt. Weiterhin stehen PCR-Methoden 
zur Bestimmung bestimmter Virulenzfaktoren zur Verfü-
gung. Der Begriff „Virulenzfaktor“ beschreibt die 

Aufzuchtferkel (bis 30 kg)

237 Maßnahmenpläne

Mastschwein (über 30 kg)

585 Maßnahmenpläne
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individuellen Eigenschaften eines Erregers, Krankheiten 
auslösen zu können, z. B. die Fähigkeit, Toxine (Giftstoffe) 
zu bilden.

Im Jahr 2016 konnten im Landeslabor in insgesamt 285 
Kotproben 168 unterschiedliche E. coli-Isolate	identifiziert	
werden.	Circa	30	%	dieser	Isolate	wurden	einem	defi-
nierten Serotyp zugeordnet, 20% der Isolate wiesen die 
Fähigkeit zur Hämolyse auf. Dabei wurden teils mehrere 
unterschiedliche Isolate in einem Tier nachgewiesen.

Bei den im Landeslabor sezierten Schweinen konnten 292 
unterschiedliche	E.	coli-Isolate	identifiziert	werden,	von	
denen ca. 43 % serotypisiert wurden und 41 % hämoly-
sierende Eigenschaften hatten. Sowohl bei den Darm- als 
auch bei den Kotproben wurden mitunter mehrere Isolate 
in einem Tier festgestellt.

Außer E. coli wurden als Durchfallerreger in den Kot- und 
Sektionsproben Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira 
pilosicoli, Clostridium perfringens, Lawsonia intracellularis 
und Salmonellen nachgewiesen.

Einsatz von Antibiotika bei Schweinen mit 
Durchfallerkrankungen
Antibiotika sind das wichtigste Instrument zur Behandlung 
von bakteriellen Infektionskrankheiten. Auch im Sinne des 
Tierschutzes ist ihr Einsatz bei landwirtschaftlichen Nutz-
tieren unerlässlich. Der Gebrauch von Antibiotika kann 
jedoch zu unerwünschten Wirkungen und zur Resistenzbil-
dung bei den Erregern führen. Daher sollte jede Anwen-
dung auf der Grundlage einer guten Diagnostik kritisch 
hinterfragt werden. Zudem sollte soweit möglich ein Wirk-
samkeitstest (Resistogramm) durchgeführt werden.

Verteilung der Erkrankungen der Verdauungsorgane und des Abdomens

Angaben aus den Maßnahmenplänen der Halbjahre 2015/I bis 2016/I

Erreger Kotproben Sektionsproben

Anzahl untersuchter 
Proben

Positive Proben
in %

Anzahl untersuchter
Proben

Positive Proben
in %

B. hyodysenteriae 112 6 227 0

B. pilosicoli 107 21 226 22

Cl. perfringens 112 24 234 23

L. intracellularis 131 53 235 46

Salmonella spp. 241 50 229 10

Diätetische Diarrhoe  2%

Coli-Erkrankungen 
48%

Colienterotoxämie
(Oedema disease) 

26%

PPE Porzine 
Proliferative Enteropathie

(Lawsonia intracellularis)
 7%

Rotavirusinfektion 
3% Spirochätendiarrhoe

(Brachyspria pilosicoli)  1%

Erkrankungen der 
Verdauungsorgane und 

des Abdomens
(ohne nähere Angaben) 

10% Dysenterie
 (Brachyspira Hyodysenteriae)  

3%

Mastschwein (über 30 kg)

Salmonelleninfektion und Salmonellose 
3%

PPE 
Porzine Proliferative Enteropathie 

(Lawsonia intracellularis)
67%

Dysenterie 
(Brachyspira 

hyodysenteriae)
10%

PEDV  <1%

Colienterotoxämie  3%

Erkrankungen der 
Verdauungsorgane 
und des Abdomens 
(ohne nähere Angaben)
7%

E. coli  <1%

Coli-Erkrankungen 
8%

Clostridien Durchfall 
< 1%

Spirochätendiarrhoe
(Brachyspira pilosicoli) 

1%

Aufzuchtferkel (bis 30 kg)
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Zur Therapie von Durchfallerkrankungen bei Aufzuchtfer-
keln (<30 kg) werden insbesondere die Wirkstoffe Am-
oxicillin und Colistin eingesetzt. Bei Mastschweinen (>30 
kg) hingegen werden mehrere verschiedene Antibiotika 
angewendet. Neben Amoxicillin und Colistin werden 
auch Tylosin und Tiamulin sowie Doxycyclin und weitere 
Tetracycline	häufig	verabreicht.	Die	Wirkstoffe	Enrofloxa-
cin, Apramycin, Neomycin, Lincomycin und Spectinomycin 
finden	hingegen	kaum	Anwendung.

Antibiotikaresistenzen der nachgewiesenen
Durchfallerreger
Insgesamt wurden im LSH für den pathogenen Durchfall-
erreger E.coli bei Schweinen ca. 100 Resistogramme aus 
Sektionsproben angefertigt. Mit Hilfe dieser Resistogram-
me kann ermittelt werden, ob ein Krankheitserreger mit 
einem bestimmten Antibiotikum bekämpft werden kann. 
Darüber	hinaus	kann	die	Empfindlichkeit	bzw.	Resistenz	
des mikrobiellen Krankheitserregers gegenüber Antibioti-
ka bestimmt werden.

Die	Empfindlichkeit	der	nachgewiesenen	Krankheitserre-
ger gegenüber den Antibiotika ist bereits vielfach einge-

schränkt.	Insbesondere	gegen		die	häufig	verwendeten	
Antibiotika mit den Wirkstoffen Amoxicillin, Colistin und 
Tetracyclin zeigten sich vermehrt Resistenzen.

Während Colistin noch bei ca. 70 % der Bakterien wirksam 
war, wirkte Amoxicillin bei ca. 51 % und Tetracyclin nur noch 
bei ca. 37 % der Bakterien. Zwischen Aufzuchtferkeln und 
Mastschweinen bestanden hierbei keine nennenswerten 
Unterschiede.

Die Wirksamkeiten dieser therapeutisch bedeutenden 
Antibiotika sind somit zumindest für Amoxicillin und 
Tetracyclin als kritisch zu bewerten, da ein hoher Anteil der 
getesteten Bakterien-Isolate nicht oder nicht ausreichend 
sensibel auf diese Antibiotika reagierte.

Colistin weist bei den Aufzuchtferkeln und Mastschweinen 
noch eine relativ hohe Wirksamkeit auf. Jedoch wurde 
Colistin von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als 
besonders bedeutsam für den Menschen eingestuft. Als 
sogenanntes „Reserveantibiotikum“ sollte es nur in Aus-
nahmefällen eingesetzt werden, wenn andere Therapien 
versagen. 

Eingesetzte antibiotische Wirkstoffe zur Therapie von Durchfallerkrankungen

Aufzuchtferkel (bis 30 kg)

Amoxicillin - oral
36%

Apramycin - oral
< 1%

Chlortetracyclin - oral
< 1%

Colistin - oral
41%

Doxycyclin -
oral 7%

Enrofloxacin - oral
1%

Neomycin - oral
2%

Tetracyclin - oral
3%

Tiamulin - oral
3%

Trimethoprim/
Sulfonamid - oral

2% Tylosin - oral
5%

Mastschwein (über 30 kg)

Chlortetracyclin - oral
5%

Enrofloxacin - oral<1%

Neomycin - oral
<1%

Tetracyclin - oral  3%

Trimethoprim/
Sulfonamid - oral

<1%

Tylosin - oral
25%

Tiamulin - oral
21%

Amoxicillin - oral
21%

Colistin - oral
10%

Doxycyclin -
oral 10%

Lincomycin/
Spectinomycin - oral

Lincomycin - oral  4%

1%  
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Maßnahmen zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes
Zu den Maßnahmen, die insbesondere zur Reduktion des 
Antibiotikaeinsatzes in der Schweinezucht angewendet 
werden,	gehört	die	Impfung.	Diese	findet	sowohl	bei	den	
Aufzuchtferkeln (in 37 % der Betriebe) als auch den Mast-
schweinen (34 % der Betriebe) Anwendung. Mithilfe von 
zum	Teil	stallspezifischen	Vakzinen	soll	das	Immunsystem	
der Tiere aktiviert werden, um die Infektion mit pathoge-
nen Erregern bekämpfen zu können.

Bei den Aufzuchtferkeln spielt außerdem die Überprüfung 
bzw. Änderung der Fütterung (26 %) und Hygienemaß-
nahmen (20 %) eine Rolle. Auch bei den Mastschweinen 
(>30 kg) ist die Überprüfung bzw. Änderung der Fütte-
rung (18 %) ebenfalls von Bedeutung. Die Änderung der 
Tierherkunft bei Zukauf wird von den Tierhaltern aber als 
wesentlicher angesehen. 24 % der Betriebe sehen hier die 
Möglichkeit, den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren.

Maßnahmen zur Überprüfung bzw. Änderung der Besatz-
dichte, eine weiterführende Diagnostik und bauliche Män-
gelbeseitigungen werden hingegen seltener angewandt. 

Fazit
Insbesondere Impfungen, die Änderung der Tierherkunft 
und die Reduktion von Besatzdichte stellten sich in Betrie-
ben mit hohem Antibiotikaeinsatz als besonders wirkungs-
voll heraus. Durch diese Maßnahmen konnte die Therapie-
häufigkeit	(BHT)	nahezu	halbiert	werden.

Impfungen gegen PIA (Lawsonia intracellularis) und E. coli 
(SHIGA) sind hier als besonders effektiv zu nennen. Imp-
fungen gegen Streptokokkeninfektionen führten hingegen 
zu keiner erheblichen Antibiotikareduktion. Eine ursachen-
klärende Diagnostik bildet darüber hinaus das Fundament 
einer zielgerichteten Therapie.

Reduzierte Besatzdichten sind sinnvoll, da hohe Beleg-
dichten nachweislich zu erheblichem Stress bei den Tieren 
führen. Kommen weitere Stressfaktoren wie zum Beispiel 
Zugluft in den Ställen hinzu, sind die Tiere besonders 
krankheitsanfällig.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Antibiotika 
in dem betrachteten Zeitraum zunehmend bewusster und 
sorgsamer eingesetzt wurden. Dies spiegelt sich auch in 
den	sinkenden	betrieblichen	Therapiehäufigkeiten	(BHT)	
wider.

Dennoch gibt es weiterhin Verbesserungsmöglichkeiten. 
So ist es sinnvoll, den Weg von Impfungen und Reduktion 
der Besatzdichte weiter zu beschreiten, um so den Einsatz 
von Antibiotika zu senken. Zudem sind Zuchtbetriebe 
derzeit in die gesetzlichen Regelungen der Antibiotikami-
nimierung nicht ausreichend integriert. 

In Anbetracht der kritischen Resistenzlage krankheitserre-
gender Bakterien gegenüber therapeutisch bedeutenden 
Antibiotika sollten auch in Zukunft alle Beteiligten sich 
weiterhin gemeinsam an für eine weitere Reduktion des 
Antibiotikaeinsatzes einsetzen.
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Marine Biotoxine – Verbraucherschutz
naturnah

Muscheln und Muschelerzeugnisse haben in den letzten 
Jahren zunehmend Eingang in die Verzehrsgewohnheiten 
der Verbraucher gefunden. 

Damit dieser Genuss ohne Reue bleibt, werden Muscheln 
aus den Erzeugungsgebieten an Schleswig-Holsteins Küs-
ten gemäß EU-Vorgaben (Verordnung EG Nr. 853/2004) 
überwacht. So werden während der Erntezeit regelmäßig 
Proben genommen und im Landeslabor untersucht. Erst 
wenn die Muscheln mikrobiologisch einwandfrei sind, 
erfolgt durch die zuständige Kreisordnungsbehörde die 
Freigabe zum Verkauf.

In 2016 wurden insgesamt 214 Miesmuschel- und 32 Aus-
ternproben mikrobiologisch untersucht. Nur in wenigen 
Ausnahmefällen wurde Escherichia coli in Konzentrationen 
nachgewiesen, die keine Freigabe erlaubten.

Muscheln ernähren sich hauptsächlich von Phytoplankton 
(Mikroalgen), das sie aus dem sie umgebenden Wasser he-
rausfiltern.	Das	ist	nicht	ganz	ohne	Risiko,	da	eine	geringe	
Anzahl dieser Mikroalgen in der Lage ist, giftige Stoffe – 
sogenannte marine Biotoxine (auch Algentoxine genannt) 
– zu produzieren. Diese Toxine können sich im Gewebe der 
Muscheln einlagern und anreichern. Während die marinen 
Biotoxine	die	Gesundheit	der	Muscheln	nicht	beeinflussen,	
kann beim Menschen der Verzehr derartig kontaminierter 
Muscheln zu verschiedenen und z.T. schweren Erkrankun-
gen führen. Man unterscheidet dabei zwischen Toxinen, 
die 

• Durchfall auslösen 
	 („diarrhetic	shellfish	poisoning“	-	DSP),
• zu Gedächtnisstörungen führen 
	 („amnesic	shellfish	poisoning“	-	ASP)	oder
• Lähmungserscheinungen hervorrufen können 
	 („paralytic	shellfish	poisoning“	-	PSP).	

Deshalb werden Muschelfanggewässer sowie Muscheln 
zunächst auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit 
untersucht, bevor sie zum Vertrieb und Verzehr freigege-
ben werden. In der Verordnung EG Nr. 853/2004 hat die 
Europäische Kommission Höchstmengen für die einzelnen 
marinen Biotoxine festgelegt. Im Algentoxinmonitoring 
werden hauptsächlich Miesmuschelproben aus den ausge-
wiesenen Muschelerzeugungsgebieten im Schleswig-Hol-
steinischen Küstengewässer nach einem festen Probenah-
meplan auf Algentoxinvorkommen untersucht. 

Darüber hinaus wird das Vorkommen toxischer Algen in 
Nord- und Ostsee durch das Algenfrüherkennungssystem 
des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein überwacht. Amt-
liche Wasserproben werden außerdem im Niedersächsi-
schen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (LAVES) Cuxhaven untersucht.

Die Gesamtzahl der auf Toxine untersuchten Muschelpro-
ben aus schleswig-holsteinischen Erzeugungsgebieten 
(Fanggewässermonitoring, Lebendware) an Nord-und 
Ostsee lag im Jahr 2016 mit 254 etwas höher als im Vorjahr 
(235). Dabei wurden keine oder nur geringe Mengen an 
DSP-Toxinen beobachtet, die unterhalb der Höchstmengen 
lagen. Bei PSP-Toxinen lagen die Werte stets unterhalb der 
Nachweisgrenze.

Bei ASP-Toxinen hingegen kam es im Frühjahr 2016 zu 
auffälligen Befunden. Im Verlauf des März war es an der 
dänischen Ostseeküste zwischen Aarhus und Sonderburg 
zu einer Algenblüte der Gattung „Pseudonitzschia“ (ASP-
Toxin-Produzent) gekommen, die sich im weiteren Verlauf 
bis in die Flensburger Förde ausweitete. Dadurch kam es 
zu einer Kontamination dieses Küstenabschnitts mit ASP-
Toxinen. Davon betroffen war auch der deutsche Teil der 
Flensburger Förde mit seinen Muschelerzeugungsgebie-
ten.

Bei Eigenkontrollen eines dänischen Muschelproduzenten 
wurden ASP-Toxingehalte über der gesetzlichen Höchst-
menge von 20 mg/kg nachgewiesen und von den däni-
schen Behörden eine europaweite Schnellwarnung heraus-
gegeben. Ende März wurde daraufhin auch in Muscheln 
aus der Flensburger Förde eine deutliche Höchstmengen-
überschreitung von ASP-Toxinen durch das Landeslabor 
festgestellt.
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Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteilig-
ten konnten neben den Muscheln auch Produkte mit be-
reits verarbeiteten belasteten Muscheln aus dem Verkehr 
gezogen werden, bevor diese in den Handel gelangten. 
Eine Gefährdung der Verbraucher durch kontaminierte 
Muscheln konnte somit verhindert werden.

So bleiben Muscheln aus SH ein unbedenklicher Genuss.

Einsatz der Festphasen-Mikroextraktion
in der Wasseranalytik

Bestimmung ausgewählter organischer Verunreinigungen 
in Gewässerproben mittels Stir Bar Sorptive Extraction
Gebräuchliche Methoden zur Bestimmung von organi-
schen Mikroschadstoffen in Gewässerproben sind die 
Festphasenextraktion (Solid Phase Extraction: SPE) oder 
auch	die	Flüssig-Flüssig-Extraktion	mit	anschließender	flüs-
sig-	oder	gaschromatografischer	Detektion.	Als	Alternative	
zu diesen relativ zeit- und materialaufwändigen Anreiche-
rungsformen kommt im Landeslabor seit Anfang 2016 die 
Stir Bar Sorptive Extraction -Technik (SBSE) zum Einsatz. 
Hierbei wird ein mit einer Polydimethylsiloxan-Schicht 
(PDMS) ummanteltes Rührstäbchen – Twister™ genannt –    
verwendet,	mit	dem	die	Wasserprobe	über	einen	definier-
ten Zeitraum ausgerührt wird. Während dieser intensiven 
Durchmischung ist die verhältnismäßig große Menge an 
PDMS in der Lage, organische Substanzen im besten Fall 
vollständig zu „adsorbieren“, wobei es sich eher um einen 
Lösungsprozess in der PDMS-Schicht handelt. 

Nach erfolgter Anreicherung wird der Twister™ in ein 
Desorptionsröhrchen (TDU Liner) gesteckt und mittels 
Autosampler in die Thermodesorptionseinheit (TDU) 
überführt. Hier werden die zu untersuchenden Substanzen 
durch schnelles Erhitzen auf 280°C im Helium-Strom aus 
der PDMS-Schicht herausgelöst und gelangen quantitativ 

in den gekühlten Injektor des Gaschromatografen (Kaltauf-
gabesystem (KAS); -30°C). Diese Cryofokussierung sorgt 
dafür, dass die Substanzen in konzentrierter Form auf die 
GC-Trennsäule gelangen und dort scharfe Signale (Peaks) 
bilden, die wiederum Voraussetzung für eine hohe Mess-
empfindlichkeit	sind.

Durch Kombination der SBSE- Extraktionstechnik mit der 
gaschromatografischen	Trennung	und	Messung	mittels	
Triple Quad-Massenspektrometer (GC-MSMS) können 
Bestimmungsgrenzen im Bereich < 0,1 ng/l (1 Nano-
gramm entspricht einem Milliardstel Gramm!) erreicht 
werden. Diese niedrigen Werte sind möglich, da nahezu 
die gesamte Analytenmenge aus 100 ml Wasserprobe zum 
Detektor gelangt.

TDU
Liner

KAS
Liner

GC

KAS

TDU

Querschnitt durch die TDU/KAS-Einheit 
(Quelle:  Fa. Gerstel; verändert)

PDMS-Ummantelung  0,5 - 1,0 mm

Glashülle

Magnetkern

Twister™ (Originallänge: 20 mm) 
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Die Eignung der SBSE-Technik ist in erster Linie von den 
physiko-chemischen Eigenschaften der zu untersuchen-
den Stoffe abhängig. Während hydrophile Substanzen 
(z.B. Phenole, organische Säuren) nicht geneigt sind, 
aus der Wasserphase in die PDMS-Schicht überzutreten, 
gelingt bei stark hydrophoben, unpolaren Stoffen eine fast 
100%ige Extraktion. Jede chemische Substanz besitzt ihren 
spezifischen,	meist	bekannten	Oktanol-Wasser-Verteilungs-
koeffizienten	(log	KOW),	der	dieses	Phänomen	beschreibt.	
Eine gute Adsorption an das PDMS zeigen Substanzen mit 
einem log KOW > 4.

Im Landeslabor wurde die Twister™-Technologie für 
ausgewählte	Pflanzenschutzmittel	(PSM)	und	Biozide	
eingesetzt,	die	sich	gar	nicht	oder	aber	nicht	empfindlich	
genug	mittels	herkömmlicher	chromatografischer/massen-
spektroskopischer-Verfahren erfassen lassen. So schreibt 
die	Verordnung	zum	Schutz	der	Oberflächengewässer	vom	
20.6.2016	(BGBl.	I	S.	1373)	z.B.	für	die	Wirkstoffe	Diflufeni-
can, Picolinafen, Cybutryn und Cypermethrin analytische 
Bestimmungsgrenzen vor, die 1/3 der Umweltqualitäts-
norm (UQN) entsprechen sollen, um eventuelle Über-
schreitungen	eindeutig	quantifizieren	zu	können:

Diflufenican	 	 3,00	ng/l	(JD-UQN*:	9,00	ng/l)
Picolinafen	 	 2,30	ng/l	(JD-UQN*:	7,00	ng/l)
Cybutryn	(Irgarol)		 0,80	ng/l	(JD-UQN*:	2,50	ng/l)
Cypermethrin	 	 0,03	ng/l	(JD-UQN*:	0,08	ng/l)
*	Jahresdurchschnitts-Umweltqualitätsnorm

Diclufenican und Picolinafen sind Herbizide, die im 
Getreide verwendet werden. Cybutryn ist ein Biozid und 
wurde z.B. in Antifouling-Produkten zum Schutz vor Al-
genbewuchs eingesetzt (lt. Durchführungsbeschluss (EU) 
2016/107 der Kommission vom 27. Januar 2016 ist der 
Wirkstoff für diese Produktart nicht mehr zugelassen). Der 
insektizide	Wirkstoff	Cypermethrin	ist	sowohl	als	Pflan-
zenschutzmittel wie auch als Tierarzneimittel und Biozid 
zugelassen.

Diflufenican	gehört	gemessen	an	der	Einsatzmenge	
(Inlandsabsatz laut Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL): 250 bis 1000 t im Jahre 
2015) zu den 25 wichtigsten PSM-Wirkstoffen in Deutsch-
land	und	wird	gemäß	Pflanzenschutz-Warndienst	auch	in	
Schleswig-Holstein	häufig	eingesetzt.	Die	Anwendung	des	
Picolinafens spielt hingegen nur eine untergeordnete Rolle 
(Absatzmenge: 2,5 bis 10 t/a im Jahr 2015). 

Dieses Bild wird durch die Messergebnisse sehr gut 
wiedergegeben: Circa 80% der insgesamt 435 untersuch-

ten Fließgewässerproben in Schleswig-Holstein wiesen 
Spuren	von	Diflufenican	auf	(Konzentration	>	0,1	ng/l).	
Der höchste Einzelwert betrug 70 ng/l. Damit liegt dieser 
Maximalwert aber immer noch deutlich unterhalb anderer 
Wirkstoffkonzentrationen (z.B. Propyzamid, Isoproturon, 
Metolachlor – Messung mittels LCMS), die in einstelligen 
µg/l-Konzentrationen im Gewässer vorkommen können.

Das Biozid Cybutryn konnte vor allem im Elbewasser 
(Messstelle Brunsbüttel) und in der Eider bei Tönning nach-
gewiesen werden. Die Gehalte der monatlichen Stichpro-
ben lagen bei 0,3 – 0,7 ng/l und 0,15 bis 0,35 ng/l. 

Cypermethrin kam nur in zwei der 435 Proben in Konzent-
rationen oberhalb der Bestimmungsgrenze (BG) vor (6 und 
1 ng/l).

Fazit
Mit Einführung der neuen Extraktionstechnik konnten die 
Bestimmungsgrenzen für die untersuchte Wirkstoffgruppe 
deutlich gesenkt werden (in der Regel um den Faktor 10). 
Damit	sind	die	Forderungen	der	Oberflächengewässer-
Verordnung (BG entspricht 1/3 UQN) erfüllt. Eine Ausnah-
me bildet das Cypermethrin mit einer BG von 0,1 ng/l.

Ausblick
Eine bedeutende Substanzgruppe, für die der Einsatz 
der Twister™-Technologie aktuell geprüft wird, sind die 
Schwerflüchtigen	Halogenierten	Kohlenwasserstoffe,	zu	
denen die Chlorinsektizide HCH, DDT und Heptachlor ge-
hören sowie die Weichmacher und Flammschutzmittel PCB 
und PBDE. Auch hier zeigen sich bereits deutliche Vorteile 
gegenüber der herkömmlichen Flüssig-Flüssig-Extraktion 
ab: niedrigere Bestimmungsgrenzen, geringerer Lösungs-
mittelverbrauch, erhebliche Zeitersparnis.
Grenzen dieser neuen Technologie zeigten sich bei der 

Diflufenican-Konzentrationen
in schleswig-holsteinischen Fließgewässerproben (n=435)

< 0,1

0,1 - 1

1 - 10

> 10

Konzentrationsbereich [ng/l]

8

3

1
2

47,6 %

8,5 %

18,2 %
25,7 %



27

Methodenentwicklung zur Untersuchung von Polyaromati-
schen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Gewässerproben. Viele 
Fließgewässer enthalten Schwebstoffe (mineralische oder 
organische Mikropartikel). Schadstoffe mit hoher Sorpti-
onsneigung gegenüber diesem Material binden bevorzugt 
an dieses und lassen sich somit nicht oder nur ungenü-
gend mittels Twister™ aus der Gewässerprobe (Gesamt-
probe) extrahieren. Dieser Effekt zeigte sich vor allem bei 
den höherkondensierten Verbindungen und führte zu un-
genügenden	Wiederfindungsraten.	Für	schwebstoffarme	
Proben wie z.B. Küstengewässer ist das Verfahren geeignet 
und erlaubt auch hier Bestimmungsgrenzen von 0,1 ng/l.

 

Diflufenican-Konzentrationen
in schleswig-holsteinischen Fließgewässerproben (n=435)

Konzentrationsbereich [ng/l]
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4  |  Zahlen – Daten - Fakten
Lebensmittelsicherheit

Lebensmittelsicherheit ist eine der tragenden Säulen des 
Verbraucherschutzes. Zu Recht werden hohe Anforde-
rungen an die Sicherheit von Lebensmitteln gestellt. Die 
Behörden vor Ort sind für die Lebensmittelüberwachung, 
die Entnahmen der Proben und Maßnahmen im Falle von 
Beanstandungen zuständig. Die Probennahme erfolgt 
nach einer risikoorientierten Probenplanung. Im Landes-
labor werden Lebensmittel und Bedarfsgegenstände 
auf ihre Zusammensetzung, hygienische Beschaffenheit 
wie auch auf Rückstände und Kontaminanten untersucht. 
Im Mittelpunkt steht dabei insbesondere der Schutz der 
Gesundheit. Aber auch Verunreinigungen, Verfälschungen, 
Täuschungen und Irreführung spielen heutzutage eine 
große Rolle. 

Im Jahr 2016 hat das Landeslabor insgesamt 11.018 
Proben untersucht. Neben dem zahlenmäßig hohen Anteil 
an sogenannten Planproben werden auch Verdachts-, 
Verfolgs- und Beschwerdeproben untersucht.

Beanstandungen
Erwartungsgemäß liegen die Beanstandungsquoten 
bei den Planproben mit 18,0 % am niedrigsten und hat 
sich zum Vorjahr nicht verändert (18,1 % in 2015). Ver-
dachtsproben werden bei Verdacht eines möglichen 
lebensmittelrechtlichen Verstoßes z.B. im Rahmen von 
Betriebskontrollen entnommen. Diese weisen eine 
Beanstandungsquote von 66,4 % (43,8 % in 2015) auf. 
Bei Beschwerdeproben handelt es sich in der Regel um 
Verbraucherbeschwerden. Die Beanstandungsquote die-
ser Proben ist mit 51,2 % (49,2 % in 2015) ebenfalls hoch. 

Verfolgsproben dienen der Nachkontrolle von Beanstan-
dungen und wiesen in 2016 eine Beanstandungsquote 
von 27,3 % (27,2 % in 2015) auf.

Wie im letzten Jahr wurden hinsichtlich der vorhandenen 
Kennzeichnung, Aufmachung und Werbeaussagen die 
meisten Mängel festgestellt. Darunter fallen z.B. fehlende 
Angaben von Zusatzstoffen wie zum Beispiel Konservie-
rungsstoffe, Süßstoffe, Farbstoffe oder Geschmacksverstär-
ker sowie von Allergenen oder eine fehlende mengenmä-
ßige und falsche Angabe von Zutaten. 

Zudem wurden Höchstmengenüberschreitungen der
o.g. Zusatzstoffe oder unzulässige Verwendungen dieser 
beanstandet. 9,5 % der beanstandeten Proben wiesen ent-
sprechende Mängel auf. Abweichungen bei der Angabe 
von Inhaltsstoffen zu den deklarierten Gehalten bei z.B. 
Vitaminen wurden ebenfalls beanstandet.

Aber auch unzulässige gesundheitsbezogene Angaben, 
wie z.B. Werbung mit Krankheitsbezug, Unterstützung der 
normalen Reinigungsfunktionen des Körpers, wichtiger 
Schutz der Zellbestandteile, schlankbringender Wirkung 
oder Erhöhung bzw. Verbesserung der Effektivität der 
Fitness wurden festgestellt. Hiervon waren 5,9 % der bean-
standeten Proben betroffen.
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Das Landeslabor untersuchte im Jahr 2016 insgesamt 14 
Drehspieße. Bei einem handelte es sich um einen „Hähn-
chendöner“, alle anderen kann man allgemein als Hack-
fleischdrehspieße	bezeichnen,	die	mehr	oder	weniger	
Scheibenfleischanteil	enthielten.
Welches Erzeugnis mit dem Namen „Döner Kebab“ 
benannt werden darf, ist in den Leitsätzen für Fleisch und 
Fleischerzeugnisse des Deutschen Lebensmittelbuches 
definiert:	Das	Ausgangsmaterial	ist	danach	stets	grob	
entsehntes	Schaf-	und/oder	Rindfleisch.	Ein	mitverarbeite-
ter	Hackfleischanteil	darf	nicht	höher	als	60%	sein.	Außer	
Salz und Gewürze sowie ggf. Eier, Zwiebeln, Öl, Milch und 
Joghurt sind in einem Döner Kebab keine weiteren Zutaten 
enthalten. Produkte mit dem Oberbegriff „Drehspieße“ 
hingegen, variieren in der Zusammensetzung und Qualität.

Die Verwendung von Zusatzstoffen wird durch die Ver-
ordnung (EG) 1333/2008 über Lebensmittelzusatzstoffe 
geregelt. Hier ist zu unterscheiden, ob ein roher Fleisch-

drehspieß vorliegt oder ein fertig gegartes Erzeugnis. 
Insbesondere die Verwendung von Phosphat, beschäftigt 
zurzeit sowohl die EU-Kommission als auch die Deutschen 
Gerichte. Phosphat darf nur in gegarten Fleischerzeugnis-
sen eingesetzt werden. In rohen Fleischzubereitungen, wie 
den Drehspießen, die für Imbissbetriebe bestimmt sind, ist 
die Verwendung von Phosphat nicht erlaubt.

Alle eingesandten Proben, die hinsichtlich Zusammen-
setzung und Kennzeichnung untersucht wurden, mussten 
auf Grund der heutigen Rechtslage beanstandet wer-
den. Hierbei ging es in erster Linie um den Einsatz nicht 
zugelassener Zusatzstoffe, aber auch um einen zu hohen 
Hackfleischanteil	oder	die	Verwendung	von	Paniermehl	
sowie	anderer	Tierarten	wie	Putenfleisch.

Sieben Proben an denen der mikrobiologische Status 
ermittelt wurde, waren unauffällig.

Infobox 1  |  Döner oder Drehspieße?

Warengruppen
Betrachtet	man	die	Beanstandungshäufigkeiten	einzelner	
Warengruppen von Lebensmitteln, die in Schleswig-Holstein 

in den Verkehr gebracht werden, ergibt sich folgendes 
Bild:

Produkte 2015 2016 Tendenz:

Fleisch, Fisch und deren Erzeugnisse 20,4 % 29,9 % <

Milch und Milchprodukte, Speiseeis 16,2 % 20,5 % <

Fette und Öle, inkl. Frittierfette 14,8 % 17,0 % <

Fruchtsäfte, alkoholfreie Getränke 51,9 % 54,5 % <

Konfitüren,	süße	Fruchtaufstriche 78,6 % 73,2 % >

Weinähnliche Getränke, Bier, bierähnliche Getränke 47,7 % 30,0 % >

Nahrungsergänzungsmittel 69,5 % 73,9 % <

Diätetische Lebensmittel 33,0 % 13,9 % >
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Leider haben sich in den Bereichen tierischer Lebensmit-
tel, Fruchtsäfte und Erfrischungsgetränke die Beanstan-
dungsquoten gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. 

Erfreulich ist die Verringerung der Beanstandungsquoten 
im Bereich weinähnlicher Getränke, Biere und bierähnli-
cher Getränke. Bei den Diätetischen Lebensmitteln hat sich 
die Beanstandungsquote deutlich verbessert. 

Auch	bei	den	Konfitüren/süßen	Fruchtaufstrichen	waren	
weniger Beanstandungen als zum Vorjahr auszusprechen. 
Die Beanstandungsquote ist dennoch mit 73,2 % relativ 
hoch. Wie im Vorjahr fallen hier insbesondere Produkte 
auf, die nicht die Anforderungen der Verordnung über 
Konfitüren	und	einige	ähnliche	Erzeugnisse	(Konfitürenver-
ordnung - KonfV) erfüllen, jedoch als derartige Produkte 
bezeichnet werden. Hier ist in der Zukunft eine Aufklärung 
von	Kleinstunternehmen	geplant,	um	die	stofflichen	An-
forderungen	an	Produkte	der	Konfitürenverordnung	sowie	
die Kennzeichnungsanforderungen zu erläutern. Immer 
wieder werden sorbinsäurehaltige Gelierzucker bei der 
Herstellung	von	als	Konfitüren	bezeichneten	Erzeugnissen	
eingesetzt. Dies ist nicht zulässig.

Die Beanstandungsquote der Nahrungsergänzungsmittel 
ist	wie	bei	den	Konfitüren	weiterhin	sehr	hoch	und	hat	sich	
sogar noch etwas gesteigert.

Im Bereich tierischer Lebensmittel wurde im Rahmen des 
Schnellwarnsystems vor der unzulässigen Verwendung des 
Textilfarbstoffes „Reactive Red 195“ mehrfach in verschie-
denen EU-Ländern gewarnt. Der Farbstoff gehört zur 
Gruppe der synthetischen Azofarbstoffe, die im Verdacht 
stehen, Krebs zu erregen und Allergien auszulösen. Nach-
gewiesen wurde der Farbstoff in „Hibiskus- und Rote-Bete-
Extrakt“ durch die Universität Hohenheim. Im Unterschied 
zu natürlichen Farbstoffen soll der Textilfarbstoff beson-
ders intensiv färben und auch besonders stabil sein. Die 
mit dem Textilfarbstoff versetzen gefärbten Zutaten sollen 
hiernach auch in Fleischprodukten eingesetzt worden 
sein. Im Rahmen von Betriebskontrollen durch die Lebens-
mittelüberwachungsbehörden wurde in verschiedenen 
fleischverarbeitenden	Betrieben	in	Schleswig-Holstein	
in Gewürzmischungen und Gewürzzubereitungen nach 
diesem Farbstoff gesucht. Dieser war in den eingesetzten 
Zutaten jedoch nicht enthalten.

Nach	Einführung	der	Kennzeichnungspflicht	für	Allerge-
ne bei loser Ware stand auch im Jahr 2016 erneut die 
Prüfung von Lebensmitteln auf nicht deklarierte allergene 
Zutaten im Fokus. Von 127 untersuchten Proben wiesen 24 
Proben Mängel in der Allergenkennzeichnung auf. Hierbei 
wurden	häufig	Gruppenbezeichnungen	wie	„glutenhal-
tiges Getreide“ und „Schalenfrüchte“ im Rahmen der 
Allergenkennzeichnung genannt, obwohl die konkreten 

Zielt die Werbung bei Lebensmitteln auf das Herausstellen 
von	Natürlichkeit	ab,	so	geschieht	dies	häufig	in	Form	von	so	
genanntem Clean Labelling, dem Ausloben einer „sauberen 
Etikettierung“. Derartige Auslobungen bringen den Verzicht 
auf bestimmte (vom Verbraucher unerwünschte) Inhaltsstoffe 
in den so beworbenen Erzeugnissen zum Ausdruck.

So sind z.B. im Getränkebereich vielfach Produkte mit dem 
Hinweis	„ohne	künstliche	Farbstoffe“	zu	finden.	Diese	Angabe	
ist problematisch, da den rechtlichen Bestimmungen nicht 
entnommen werden kann, was unter der Teilbezeichnung 
„künstliche“ zu verstehen ist.

Farbstoffe	sind	zulassungspflichtige	Zusatzstoffe,	deren	Ver-
wendung	in	der	VO	(EG)	Nr.	1333/2008	geregelt	ist.	Spezifika-
tionen für die einzelnen zulässigen Farbstoffe enthält die VO 
(EU) Nr. 231/2012 VO. Ein Hinweis auf „künstliche“ Farbstoffe 

erweckt	zwangsläufig	eine	Assoziation	zu	„natürlichen“	Farb-
stoffen und damit den Eindruck, es gäbe zwei Kategorien von 
Farbstoffen, die unterschiedlich zu bewerten seien.

Eine Differenzierung in „künstliche“ und „nicht künstliche“ 
Farbstoffe	wird	jedoch	weder	per	rechtlicher	Definition	(VO	
(EG) Nr. 1333/2008) vorgenommen noch lässt sich eine solche 
aus	den	Spezifikationen	herleiten.	Unabhängig	von	der	Quelle	
und	dem	Herstellungsverfahren	handelt	es	sich	per	Definition	
um „Farbstoffe“. Auch wenn natürliche Quellen für die Her-
stellung verwendet werden, zeichnet sich der resultierende 
Farbstoff nicht mehr durch einen natürlichen Charakter aus 
und	lässt	sich	somit	auch	nicht	von	der	Gruppe	der	definier-
ten „Farbstoffe“ abgrenzen. Daher ist die Auslobung „ohne 
künstliche Farbstoffe“ mangels ausreichender Differenzier-
barkeit	und	fehlender	Definitionen	für	„künstliche“	bzw.	„nicht	
künstliche“ Farbstoffe zur Irreführung geeignet.

Infobox 2  |  Clean Labelling  „ohne künstliche Farbstoffe“
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Allergene angegeben werden müssen. Auch erfolgte 
eine Vermischung der freiwilligen Spurenkennzeichnung 
mit der Allergenkennzeichnung. In einem Fall wurde die 
Allergenkennzeichnung in der Form angegeben, dass die 
Produkte die betreffenden Allergenen enthalten können. 
Die Allergenkennzeichnung fordert jedoch die Angabe 
von in den Lebensmitteln tatsächlich als Zutaten vorkom-
menden Allergenen.

Wurden in Proben geringe Mengen an Allergenen unter-
halb eines in der Lebensmittelüberwachung jeweils für 
das Allergen vereinbarten Beurteilungswertes gefunden, 
wurde von Seiten des LHS empfohlen, eine Vorortkontrol-
le durchzuführen. Nur so kann geklärt werden, ob eine 
Kontamination	oder	eine	kennzeichnungspflichtige	Zutat	
vorliegt.

Nach der EU-Verordnung über genetisch veränderte 
Lebensmittel und Futtermittel müssen Lebensmittel, die 
zugelassene gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 
enthalten, aus solchen bestehen bzw. aus GVO hergestellt 
wurden, gekennzeichnet werden. Eine Ausnahme stellen 
Gehalte an zugelassenen GVO bis zu einem Schwellenwert 
von 0,9 %, bezogen auf die entsprechende Zutat, dar, so-
fern ihr Vorhandensein zufällig oder technisch unvermeid-
bar ist. Für nicht in der EU zugelassene GVO gilt nach wie 
vor die Nulltoleranz.

In Schleswig-Holstein wurden im Jahr 2016 insgesamt 70 
Lebensmittelproben auf gentechnisch veränderte (gv) Be-
standteile untersucht. Dabei wurden Lebensmittel auf der 
Basis von Soja (18), Reis (21) sowie Maismehl und Polenta 
(16) getestet. Hinzu kamen Stichproben bei Kartoffelmehl 
bzw. -stärke (7) und Honig (8). Es wurden keine nennens-
werten Gehalte an gentechnisch veränderten Bestandtei-
len festgestellt. 

Anders sieht es bei der Kennzeichnung aus. Insgesamt 
sieben der 70 untersuchten Proben wurden aufgrund 
von Kennzeichnungsmängeln beanstandet. Hier stand 
insbesondere die rechtlich einwandfreie Auslobung und 
Verwendung des Siegels „Ohne Gentechnik“ im Fokus.

Untersuchtes 
Lebensmittel 

Anzahl Proben
gesamt

Negativ getestete Proben 
(Anteil)

< 0,1 % 0,1 – 0,9 % > 0,9 %

Reis und Reisnudeln 21 21 (100 %) 0 0 0

Maismehl und Polenta 16 12 (75 %) 4 0 0

Erzeugnisse auf Sojabasis 
(hauptsächlich Tofu und Soja-Drinks)

18 13 (72 %) 5 0 0

Kartoffelmehl bzw. -stärke 7 7 (100 %) 0 0 0

Honig 8 8 (100 %) 0 0 0

Positiv 
getestete Proben
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Mikrobiologie
Lebensmittelbedingte Krankheitsfälle können von einer 
Vielzahl bakterieller, viraler und parasitärer Erreger oder 
durch sie gebildete Gifte verursacht werden und gehen 
häufig	mit	Hygienemängeln	einher.

Mikrobiologische Untersuchungen spielen daher eine be-
sondere Rolle in der Lebensmittelsicherheit. Im Jahr 2016 
wurden insgesamt 4.664 Proben untersucht. Die Proben-
arten waren vielfältig und umfassen neben Fleisch- und 
Fleischerzeugnissen, Feinkostprodukte, feine Backwaren, 
Rohkostsalate, Fisch und Fischerzeugnisse, Milch- und 
Milchprodukte, Käse aber auch Bier und Speiseeis. Es wur-
den 740 Proben (15,9 %) beanstandet, wobei eine Reihe 
von Produkten verschiedene Verstöße aufwiesen, so dass 
die Beanstandungsquote insgesamt bei 20,6 % lag. Dies 
ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, bei dem 
die Beanstandungsquote bei 11,8 % lag.

Mängel wurden in unterschiedlicher Form festgestellt. So 
waren die Lebensmittel teilweise nicht mehr genießbar 
und/oder wiesen hohe Keimgehalte auf. Vorwiegend 
handelte es sich um Keime, die zum Verderb der Waren 
führen. Darüber hinaus wurden auch krank machende 
Keime nachgewiesen.

Listeria monocytogenes ist eine pathogene Keimart, die 
auf einer Vielzahl von Lebensmitteln vorkommen kann und 
bereits nach Aufnahme weniger Keime zu einer Erkran-
kung	führen	kann.	Die	Häufigkeit	von	Infektionen,	die	
durch diesen Keim verursacht werden, hat in den letzten 
Jahren zugenommen. Als Risikogruppen gelten vor allem 
kleine Kinder, ältere Menschen und Schwangere. Der 
gesetzlich geregelte Wert liegt bei ca. 100 KbE/g Lebens-
mittel (KbE = Koloniebildende Einheit) und gilt auch als 
minimale infektiöse Dosis dieses Keims.
Von 2.993 untersuchten Proben erwiesen sich im Rahmen 
qualitativer Untersuchungen 195 Lebensmittel als positiv 
(6,5%). Ein zum Vorjahr vergleichbarer Wert (7,5%). Be-
troffen	waren	vorwiegend	Fleischerzeugnisse,	Rohfleisch,	
Fisch- und Feinkostprodukte. Damit zeigte sich erneut, 
dass Listerien nicht nur in der Umwelt, sondern auch in 
vielen Lebensmitteln weit verbreitet sind.

Werte über 100 KbE/g Lebensmittel wurden in 12 Proben 
ermittelt. Dabei handelte es sich um Fleisch- und Flei-
scherzeugnisse, geräucherter Fisch und Feinkostsalate.

Im Rahmen eines Bundesweiten Überwachungs-
programms (BÜp) wurden in Schleswig-Holstein 16 
Rohmilchproben aus „Milchtankstellen“ untersucht. Über 
diese Milch-ab-Hof-Zapfautomaten können Kunden per 
Münzeinwurf selber ihre Milch abfüllen. Hierbei handelt es 
sich um Rohmilch, die Milch ist also weder homogenisiert 
noch	pasteurisiert	oder	mikrogefiltert.	Aus	diesem	Grunde	
darf die Milch nur mit dem Hinweis „Rohmilch, vor Verzehr 
abkochen“ an den Endverbraucher abgegeben werden. 
Der Hinweis ist in der Regel auf den Zapfautomaten ange-
bracht. 

In 14 von 16 untersuchten Proben konnte Staphylococcus 
aureus in niedrigen Konzentrationen sowie in jeweils einer 
Probe Campylobacter und Listerien nachgewiesen werden. 

Knapp 50 % der Proben enthielten E. coli, jedoch kein 
EHEC. 

Die genannten Keime geraten teilweise durch Hygiene-
mängel in den Leitungssystemen oder aufgrund mangel-
hafter Melkhygiene in die Milch. Fakt ist, dass der Verzehr 
von Rohmilch mit Risiken behaftet ist und der o.g. Hinweis 
auf das Abkochen seine Berechtigung hat.

Infobox 3  |  Milchautomaten
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Listeria monocytogenes wird insbesondere in rohen Le-
bensmitteln tierischer Herkunft nachgewiesen. Das Erkran-
kungsrisiko durch verzehrsfertige Lebensmittel ist höher als 
durch rohe, unzubereitete Lebensmittel, die noch erhitzt 
werden.	Aber	auch	in	fünf	Proben	pflanzlicher	Lebensmittel	
wurden Listerien nachgewiesen. Grund hierfür sind wahr-
scheinlich Hygienemängel in der Verarbeitung. Die Keim-
konzentrationen lagen aber weit unterhalb des kritischen 
Wertes von 100 Keimen pro Gramm Lebensmittel.

Die	häufigsten	Erreger	von	Lebensmittel	bedingten	Er-
krankungen sind weiterhin Salmonellen und Campylobac-
ter, wobei Campylobacter den Salmonellen in den letzten 
Jahren den Rang abgelaufen hat. Auch bei Campylobacter 
ist die minimale infektiöse Dosis niedrig.

20 von 218 untersuchten Lebensmitteln waren 2016 
positiv	(2015:	10	von	164).	Betroffen	waren	Geflügelfleisch	
und	Milchproben.	Rohes	Geflügel	ist	wie	in	den	Vorjah-
ren Spitzenreiter der mit pathogenen Keimen belasteten 
Lebensmittel.

Auch wenn nur in 6 von 3458 Proben Salmonellen nach-
gewiesen wurden, zählt das Bakterium immer noch zu 
einem	der	häufigsten	Erreger	von	Lebensmittelbedingten	
Erkrankungen. Die Funde wurden in rohem Fleisch und 
schnellgereifter Rohwurst festgestellt.

EHEC
Eine weitere wichtige Gruppe krankmachender Keime ist 
die der Enterohämorrhagischen Escherichia coli (EHEC). 
Die ersten Fälle wurden in den 1980er Jahren in Amerika 
beschrieben. Die Verlaufsform der Erkrankung kann zu 
schwerwiegenden Komplikationen führen, die als hämoly-
tisch urämisches Syndrom (HUS) bekannt sind. Bereits 100 
Keime können eine Erkrankung auslösen. 
Als Risikogruppen gelten in der Regel Säuglinge, Kleinkin-
der und ältere Menschen. 

Im Berichtsjahr konnten bei 541 Proben 12 mit EHEC 
belastete	Lebensmittel	identifiziert	werden.	Damit	lag	der	
Anteil positiver Proben etwas über dem Vorjahresniveau. 
Im Jahr 2015 waren sieben von 463 Proben belastet.

Multiresistente Keime
Der Nachweis von Antibiotika resistenten Mikroorganis-
men in Lebensmitteln hat in den letzten Jahren an Be-
deutung zugenommen. Insbesondere MRSA (Methicillin 
resistenter Staphylococcus aureus) rückten in den Mittel-
punkt der Überwachung. 

Im Berichtsjahr wurden 347 Proben untersucht, von denen 
sich 28 (8,1 %) als positiv erwiesen. Die Nachweisrate liegt 
damit etwas über der des Vorjahres (6,4 %) eine statistisch 
belegbare Tendenz lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. 
Als Lebensmittel waren ausschließlich rohes Fleisch von 
Rindern,	Schweinen	und	Geflügel	betroffen.	Bei	Lebens-

Zu Beginn des Jahres 2016 wurde eine Planprobe rohen 
Kängurufleischs	aus	einer	Gaststätte	zur	Untersuchung	an	
das Landeslabor geschickt. In der Probe wurde EHEC des 
Serotyps O175 nachgewiesen. Ein Serotyp, der bereits in 
der Vergangenheit in Verbindung mit schwerwiegenden 
EHEC-Infektionen beschrieben wurde.

Recherchen ergaben, dass es in den Jahren 2014 bis 2016 
in der EU zahlreiche Schnellwarnungen zu EHEC (Shiga-
toxin	bildende	Escherichia	coli)	in	Kängurufleisch	aust-
ralischen Ursprungs gegeben hat. Betroffen waren über 
10 EU-Staaten. Neben Deutschland z.B. auch Frankreich, 
Belgien und die Niederlande.

Die Ware wurde jeweils vom Markt genommen. Sofern das 
Fleisch durchgegart wird, ist allerdings keine Gesundheits-
gefahr durch EHEC zu erwarten, da die Keime abgetötet 
werden.

Nachuntersuchungen von Ware der betroffenen Gaststätte 
verliefen negativ.

Infobox 4  |  EHEC aus dem Outback
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mitteln, die in der Regel vor Verzehr erhitzt werden, ist das 
Risiko einer Aufnahme lebender MRSA allerdings nahezu 
ausgeschlossen.

Eine andere bedeutende Gruppe multiresistenter Keime 
sind ESBL-bildende Bakterien. Die Abkürzung steht für 
„extended-spectrum beta-lactamases“ (Beta-Laktamasen 
mit erweitertem Wirkungsbereich). Bekannte Beispiele 
sind Salmonellen und Escherichia coli. Sie gehören zur 
Familie der Enterobacteriaceen. Ihre Enzyme können nicht 
nur Penicilline, sondern auch moderne Cephalosporine 
der 3. und 4. Generation zerstören. Die Gene, die diese 
Eigenschaft vermitteln, sind auf mobilen genetischen 
Elementen lokalisiert, so dass sie leicht zwischen verschie-
denen Bakterienarten ausgetauscht werden können. 

Eine zunehmende Resistenzbildung ähnlich den MRSA ist 
demzufolge auch hier zu beobachten.

ESBL-bildende Bakterien sind nicht nur in Krankenhäu-
sern, sondern mittlerweile auch bei Tieren nachgewie-
sen worden. Dabei handelt es sich sowohl um harmlose 
Darmbakterien (sog. kommensale Keime) als auch um 
krankmachende Keime wie Salmonella oder Shigtoxinbil-
dende Escherichia coli (STEC). Im Berichtsjahr wurden 375 
Lebensmittelproben auf ESBL untersucht. 

Insgesamt konnten bei 48 Proben (12,8 %) ESBL-verdächti-
ge Keime isoliert werden. Dabei handelte es sich fast aus-
schließlich	um	Rohfleischproben.	Alle	verdächtigen	Isolate	
werden zu einer endgültigen Bestätigung an das nationale 
Referenzlabor (NRL) im Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) in Berlin geschickt.

Rückstände und Kontaminanten
Pflanzen	werden	während	ihrer	Produktion	mit	Pflanzen-
schutzmitteln behandelt, Tiere müssen wegen Erkran-
kungen mit Tierarzneimitteln behandelt werden. Zum 
Schutz des Verbrauchers vor überhöhten Rückständen 
sind Wartezeiten für die verschiedenen Substanzen und 
Behandlungen festgelegt.

Neben	den	aus	der	direkten	Behandlung	von	Pflanzen	und	
Tieren resultierenden Rückständen können Lebensmittel 
auch unerwünschte Stoffe (Kontaminanten) enthalten. 
Diese können aus den Umweltmedien (Wasser, Boden, 
Luft) stammen oder aber auch bei der Verarbeitung der 
pflanzlichen	und	tierischen	Lebensmittel	entstehen.

Die Untersuchungen sind überwiegend eingebunden in 
bundes- und europaweite Kontrollprogramme zur Über-
prüfung der Einhaltung der Rechtsvorgaben sowie zur 
Ermittlung der ursachen- oder verbraucherorientierten 
Schadstoff- bzw. Rückstandssituation. Insgesamt wurden 
im Berichtsjahr 3.875 Proben auf diverse Rückstände und 
Kontaminanten untersucht.

Im Rahmen des Lebensmittel-Monitorings wurden im 
Berichtsjahr 122 Proben aus dem Bereich der tierischen 
und	pflanzlichen	Lebensmittel	auf	Blei	und	Cadmium	un-
tersucht. Die tierischen Lebensmittel auch auf Quecksilber. 
Dabei handelte es sich um Proben von Hase, Kaninchen, 
Reh, Hirsch, Schwein sowie die Lebern der Tierarten Lamm 
(Schaf),	Kalb	und	Schwein.	Im	Bereich	der	pflanzlichen	Le-
bensmittel wurden Reis, Roggenmehl, Sojabohnen, Weiß-
kohl, Porree, Tomaten, Wildpilze und Ananas untersucht.

Nachweis multiresistenter Keime in %
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Die Untersuchungsbefunde des Lebensmittel-Monitorings 
ergaben ein erfreuliches Bild. Die Gehalte der untersuch-
ten Elemente lagen in der Regel im Bereich der Bestim-
mungsgrenze. Höhere Gehalte an Blei und Cadmium 
wurden in den Lebern vom Lamm, Schwein und Kalb 
sowie in Porree, Reis und Wildpilze ermittelt. Aber auch 
diese Befunde lagen deutlich unterhalb der gesetzlich 
festgelegten Höchstgehalte.

Arsen ist eine toxische Umweltkontaminante. In Lebens-
mitteln tritt Arsen sowohl in der Form organischer (z.B. in 
Fisch und Meeresfrüchten) als auch anorganischer Verbin-
dungen auf. Die anorganischen Arsenverbindungen sind 
weitaus toxischer und sind als krebserregend eingestuft. 
Bedingt durch seine physiologische Beschaffenheit und 
den	besonderen	Abbaumethoden	finden	sich	anorgani-
sche Arsenverbindungen insbesondere in Reis und Reis-

produkten. Dies hat man zum Anlass genommen, Höchst-
gehalte für anorganische Arsenverbindungen in Reis und 
Produkten auf Reisbasis festzuschreiben, die seit dem 
1. Januar 2016 gelten (Verordnung (EU) Nr. 2015/1006 
der Kommission zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1881/2006). Besonderes Augenmerk hat man dabei auf 
Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder gelegt. Reis 
zur Herstellung von Kindernahrung darf einen Höchstge-
halt für anorganisches Arsen von 0,1mg/kg Frischgewicht 
nicht überschreiten.

Das Landeslabor hat in 2016 im Rahmen des Lebensmittel-
Monitorings 14 Reisproben (geschält und ungeschält) und 
im Rahmen des Bundesweiten Überwachungsplans (BÜp) 
18 Produkte auf Reisbasis auf ihre Gehalte an Gesamtarsen 
und anorganisches Arsen untersucht. Im Ergebnis lagen 
die ermittelten Gehalte an anorganischem Arsen unterhalb 

Probenarten/Untersuchungen Anzahl Proben

Untersuchungen auf Pestizidrückstände und org. Kontaminanten

pflanzliche	Lebensmittel	(Planproben,	Monitoring,	Beschwerdeproben) 344

tierische Lebensmittel (Planproben, Monitoring) 134

Nationaler Rückstandskontrollplan 96

Untersuchung	von	Räucherfischen	auf	PAK 19

Dioxinuntersuchungen in tierischen Lebensmitteln 41

Exportproben 14

Elementanalytik und Radioaktivität

Lebensmittel (Planproben, Monitoring, BÜP) 442

Nahrungsergänzungsmittel (Planproben, Monitoring, BÜP) 40

Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel (Planproben, Monitoring, BÜP) 122

Nationaler Rückstandskontrollplan 157

Muscheln (Planproben, Muschelgewässer- Monitoring) 32

Radioaktivität 70

Beschwerde-, Verdachts- und Verfolgsproben 21

BLMP- Nord- und Ostsee 6

Biota- Proben 14

Exportproben 10

Tierarzneimitteluntersuchungen (einschl. Algentoxine)

Lebensmittel (Planproben, Monitoring, BÜP) 63

Nationaler Rückstandskontrollplan (Planproben, Verdachts- und Verfolgsproben, 
chemische Untersuchungen bei positivem Hemmstofftest) 1.953

Algentoxinuntersuchungen (einschl. Muschelgewässer-Monitoring) 279

Exportproben 18

insgesamt 3.875
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der neu geregelten Höchstgehalte. Die Befunde der reis-
basierten Säuglings- und Kleinkindkost hingegen lagen 
mit 0,09 bis 0,11 mg/kg im Bereich des Höchstgehaltes 
von 0,1 mg/kg. Da der Sachverhalt der erhöhten Gehalte 
an anorganischem Arsen in verarbeiteten Reiserzeugnissen 

seit	längerem	bekannt	ist,	empfiehlt	das	Bundesinstitut	für	
Risikobewertung (BfR), dass Säuglinge und Kinder nicht 
ausschließlich mit reisbasierten Gerichten ernährt werden 
sollen.

Lebensmittel Gesamt
Proben

Gesamtarsen
mg/kg

Arsen (anorg.)
mg/kg

Höchstgehalt
Arsen (anorg.) mg/kg

Reis, geschält 8 0,04 bis 0,22 0,04 bis 0,14 0,25

Reis, ungeschält 7 0,04 bis 0,16 0,04 bis 0,15 0,20

Reisflocken 3 0,11 bis 0,14 0,30

Reiswaffeln 11 0,06 bis 0,19 0,30

Getreidebrei auf Reisbasis 3 0,09 bis 0,11 0,10

In	2016	wurden	310	pflanzliche	Lebensmittelproben	auf	
Rückstände	an	Pflanzenschutzmitteln	untersucht.	Für	
274 dieser Proben wurde ein Multispektrum von 440 
Wirkstoffen anhand der sogenannten QuEChERS-Methode 
erstellt. Die Untersuchung anhand von Einzelmethoden 
umfasste 16 Proben (Linsen, Erbsen und Roggenkörner) 
auf Rückstände des Herbizids Glyphosat, 91 Proben auf 
Rückstände	des	Pflanzenwachstumsregulators	Ethephon	

(überwiegend in Obst wie Ananas, Äpfel, Birnen, 
Johannisbeeren, Kirschen, Nektarinen und Orangen, aber 
auch Gemüse wie Bohnen, Roggenkörner, Rosenkohl und 
Tomaten), 155 Proben auf Rückstände an Dithiocarbamat 
(in Obst wie Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Johannisbeeren, 
Kirschen,	Nektarinen,	Pflaumen	und	Gemüse	wie	Bohnen,	
Karotten, Porree, Roggenkörner, Tomaten) und 83 Proben 
auf Rückstände an Chlorat/Perchlorat (überwiegend 

Infobox	5		|		Pflanzenschutzmittelrückstände	in	pflanzlichen	
  Lebensmitteln

Ethephon

Dithiocarbamat

Chlorat/
Perchlorat

Glyphosat
 	≥	0,05	mg/kg	(BG)	in	zulässigen	Mengen	

≤	0,05	mg/kg	(BG)

≥	0,025	mg/kg	(BG)	in	zulässigen	Mengen

	≥	0,025	mg/kg	(BG)	in	nicht	zulässigen	Mengen

≤	0,025	mg/kg	(BG)

	≥	0,05	mg/kg	(BG)	in	zulässigen	Mengen

≤	0,05	mg/kg	(BG)

≥	0,01	mg/kg	(BG)	in	zulässigen	Mengen

≤	0,01	mg/kg	(BG)
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Gemüse wie Gurken, Paprika, Salat, Rosenkohl und Tomate 
aber auch Obst wie Ananas, Erdbeeren, Himbeeren, 
Johannisbeeren und Kirschen). 

Die unten dargestellten Wirkstoffe Glyphosat, Ethephon, 
Dithiocarbamat und Chlorat/Perchlorat waren in mindestens 
75 % der Proben nicht bestimmbar. Zulässige Mengen 
wurden je nach Wirkstoff im Bereich zwischen 7 % und  
25 % der Proben nachgewiesen. Lediglich 2 % der Proben 
(entsprechend 2 Proben) wiesen Gehalte an Ethephon in 
unzulässigen Mengen auf, so dass die lebensmittelrechtliche 
Beurteilung zu einer Beanstandung führte.

In der Summe aller untersuchten Proben waren in 
155 Proben (50 %) keine Rückstände von Pestiziden 
nachzuweisen, 152 Proben (49 %) enthielten Rückstände in 
zulässigen Mengen und 3 Proben (1 %) wiesen unzulässig 
hohe Rückstände auf. 

62 % der Proben kamen aus Deutschland, 32 % stammten 
aus Schleswig-Holstein, davon waren 20 % Erdbeeren, 
12 % Spargel 10 % Weißkohl und 9 % Äpfel. In 52 % der 
Proben	wurden	keine	Rückstände	an	Pflanzenschutzmitteln,	
in 48 % Rückstände in zulässigen Mengen festgestellt.

Untersuchung von Rapshonig auf Thiacloprid
Thiacloprid ist ein Insektizid aus der Klasse der 
Neonicotinoide, es wird zur Insektenbekämpfung 
von Acker- und Obstschädlingen eingesetzt. In ihrer 
Wirkweise sind Neonicotinoide hochwirksam, da sie an 
den Nikotinischen Acetylcholinrezeptor von Insekten-
Nervenzellen binden und so die Weiterleitung von 
Nervenreizen stören. Im Hinblick auf Honigbienen hat 
Thiacloprid aber eine eher moderate Toxizität verglichen 
mit der 1000fach größeren Toxizität von Clothianidin.

Der Hintergrund für die Untersuchung von 16 
Rapshonigen auf Thiacloprid und andere Neonicotinoide 
wie Imidacloprid, Thiamethoxam sowie Clothianidin 
war die im Berichtsjahr vorübergehende Beschränkung 
von	zwei	Pflanzenschutzmitteln	mit	dem	Wirkstoff	
Thiacloprid hinsichtlich der Anwendung in der Blütezeit. 
Denn im Rahmen einer allgemeinen Überprüfung aller 
Rückstandshöchstgehalte von Thiacloprid war mit der 
Verordnung (EU) Nr. 2015/1200 der Kommission von 22. 
Juli 2015 der Rückstandshöchstgehalt für Thiacloprid 
in Honig aus formalen Gründen mit Wirkung vom 12. 
Februar 2016 von 0,2 mg/kg auf die Bestimmungsgrenze 
von 0,05 mg/kg abgesenkt worden. Da diese 
analytische Bestimmungsgrenze als Höchstgehalt für 

Thiaclopridrückstände in Honig im Fall von Anwendungen 
mit	Thiaclopridhaltigen	Pflanzenschutzmitteln	zum	
Zeitpunkt der Rapsblüte nicht hätte eingehalten 
werden können, hatte Deutschland im Juni 2015 einen 
Rückstandshöchstgehaltsantrag auf Festsetzung in 
Höhe des vorherigen Höchstgehalts gestellt. Im Februar 
2016 sprachen sich die Mitgliedstaaten mehrheitlich 
für die Festsetzung des ursprünglichen Wertes aus. 
Erst nach Veröffentlichung der neuen Verordnung 
wurde der „alte“ Höchstgehalt wieder anwendbar. Das 
BVL ordnete konsequenterweise das Ruhenlassen der 
unmittelbaren Anwendung von Thiaclopridhaltigen 
Pflanzenschutzmitteln	in	der	Blüte	an,	bis	die	Anpassung	
des Rückstandshöchstgehalts durch die Verordnung (EU) 
2016/1355 vollzogen worden war. 

In 4 der 16 Rapshonigproben konnten Rückstände 
an Thiacloprid nachgewiesen werden, in zwei Fällen 
lagen diese Gehalte ohne Berücksichtigung der Mess-
unsicherheit (50 %) mit 0,054 bzw. 0,059 mg/kg 
über dem „vorübergehenden“ Höchstgehalt der 
analytischen Bestimmungsgrenze von 0,05 mg/kg.  
Die Rapshonige wurden im Zeitraum von Juli bis Oktober 
2016 entnommen. Ab dem 11. August 2016 wurde 
der Höchstgehalt wieder auf den Wert von 0,2 mg/kg 
zurückgesetzt, so dass beide Honige als mit Rückständen 
in zulässigen Mengen beurteilt wurden.

Mit Ausnahme von 4 Proben, die Gehalte am 
Neonicotinoid Acetamiprid in zulässigen Mengen 
enthielten, waren in den Rapshonigen keine anderen 
Neonicotinoide nachweisbar.

Nachweise von Thiacloprid

≤ 0,005 mg/kg 
(Nachweisgrenze)

≤ 0,05 mg/kg 
(vorübergehender 
Höchstgehalt)

≥ 0,05 mg/kg 
(vorübergehender 
Höchstgehalt)

8

3

1
2

75%
12,5 %

12,5 %
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Lebensmittelassoziierte Viren
Die Diagnostik im Bereich der durch Viren bedingten 
Lebensmittelinfektionen hat an Bedeutung gewonnen. 
Zu den durch Lebensmittel übertragbaren Viren gehören 
neben den Noroviren unter anderem das Hepatitis A-Virus 
und Rotaviren. Viren können sich zwar nicht außerhalb ei-
nes lebenden Wirtes vermehren, bleiben aber besonders 
unter gekühlter Lagerung von Lebensmitteln lange aktiv.

Insbesondere	in	Einrichtungen	mit	„Massen“verpflegung	
sind immer wieder größere Ausbrüche zu beobachten. 
Dabei werden unterschiedlichste Lebensmittel mit derarti-
gen Ausbrüchen in Verbindung gebracht. Dies betrifft z.B. 
Muscheln,	verschiedene	pflanzliche	Lebensmittel	(Salate,	
Beerenfrüchte), aber auch Trinkwasser und Eiswürfel. 

Im Berichtsjahr 2016 wurden 62 Untersuchungen von 
Einzelproben mittels Real-Time-PCR durchgeführt. Alle 
Proben wurden auf das Norovirus untersucht, in einigen 
Fällen wurden außerdem Untersuchungen auf Hepatitis-
A-Viren durchgeführt. In einem Fall wurde Norovirus-RNA 
in Tupferproben einer Großküche nachgewiesen. Nach 
gründlichen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen der 
Arbeitsbereiche waren die Nachproben negativ.

Bakteriologische Fleischuntersuchung
Die bakteriologische Fleischuntersuchung dient vor allem 
der	Identifizierung	bakterieller	Krankheitserreger	und	des	
Nachweises	einer	Verderbnisflora	am	Schlachttierkörper.	
Aus diesem Grunde hat sie im gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz und auch für die Lebensmittelsicherheit einen 
wichtigen Stellenwert. Eine bakteriologische Fleisch-
untersuchung wird im Rahmen der amtlichen Fleisch-
untersuchungen eingeleitet, wenn krankheitsbedingte 
Veränderungen am Schlachttierkörper beobachtet werden 
bzw. bereits am lebenden Tier Auffälligkeiten festgestellt 
werden konnten. Teile von Muskulatur, Leber, Niere, Milz 
und Lymphknoten werden dann zu weitergehenden Unter-
suchungen ins Landeslabor eingesandt. 

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 811 Proben eingeschickt. 
Dabei handelte es sich vorwiegend um Proben vom Rind 
(560). Die Zahl der beprobten Schweine stieg im Berichts-
zeitraum deutlich an. Wurden 2015 insgesamt 34 Proben 
eingesandt, waren es 2016 schon 251. Von den 811 
Proben enthielten zwei Proben nachweislich Salmonellen. 
Weitere pathogene Keime wurden nicht nachgewiesen. 
Gelegentlich	wurden	unspezifische	Keimbelastungen	
festgestellt.

Zur amtlichen bakteriologischen Fleischuntersuchung ge-
hört auch stets eine Untersuchung auf Hemmstoffe. Unter 
dem Begriff „Hemmstoffe“ werden allgemein Tierarznei-
mittel mit antimikrobieller Wirkung verstanden. Fleisch von 
Tieren, das Hemmstoffe enthält, darf nicht in die Nah-
rungsmittelkette gelangen. Von insgesamt 675 untersuch-
ten Schlachttieren wurden keine positiv auf Hemmstoffe 
getestet.

Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabak-
waren

An Bedarfsgegenständen, Tabakwaren und Kosmetika 
wurden 842 Proben untersucht, die sich entsprechend der 
nachfolgenden Listung in Warenobergruppen aufschlüs-
seln lassen:

Bedarfsgegenstände Anzahl Beanstandungsquote in %

Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt 468 17,9

Kosmetika 152 37,5

Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt 123 23,6

Spielwaren und Scherzartikel 60 5

Wasch- und Reinigungsmittel 16 12,5

Tabakwaren 23 39,1

Insgesamt 842 21,9
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Ein Schwerpunkt bildete in 2016 die Untersuchung von 
Keramikbechern und -tassen, möglichst aus eigener Her-
stellung. Diese wurden hinsichtlich der Zusammensetzung 
der verwendeten Lasur sowie der möglichen Abgabe von 
Blei- und Cadmium untersucht. Von 48 Proben wurden 32 
beanstandet. Die Beanstandungen bezogen sich haupt-
sächlich auf eine fehlende, unvollständige oder fehlerhafte 
Konformitätserklärung. Mit einer Konformitätserklärung 
wird bescheinigt, dass das betreffende Produkt als auch 
die eingesetzten Materialien und Rohstoffe den betreffen-
den Rechtsvorschriften entsprechen. 

Die Nachfrage nach Küchenutensilien aus Silikon (wie z.B. 
Silikonbackformen) ist groß, da die Verwendung dieser 
elastischen Produkte viele Vorteile bietet. Grundsätzlich 
bestehen nach Aussage des Bundesinstituts für Risikobe-
wertung (BfR) gegen die Verwendung von Silikon bei der 
Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen keine 

Bedenken, sofern sich diese für die vorgesehene Verwen-
dung eignen. Auch dürfen die Produkte   bezogen auf ihr 
Gesamtgewicht			nicht	mehr	als	0,5	Prozent	flüchtige	or-
ganische Verbindungen abgeben. Eine derartige Abgabe 
kann unter Umständen im Rahmen eines Backvorgangs 
geschehen. Vier von 43 untersuchten Proben wiesen deut-
lich	mehr	als	die	erlaubten	0,5	%	flüchtigen	organischen	
Bestandteile auf. 

Bei der Untersuchung von 8 Proben von Bambusge-
schirr (Becher, Schalen, Schüsseln) wies eine Probe einen 
auffälligen Formaldehydgehalt auf. Von 25 Küchenuten-
silien aus dem Kunststoff Melamin wurde nur eine Probe 
aufgrund eines erhöhten Formaldehydgehaltes beanstan-
det. Melaminharze sind hart und bruchfest und werden 
aufgrund dieser Materialeigenschaften oft zur Herstellung 
von Geschirr und Küchenutensilien genutzt. Werden diese 
Küchenutensilien Temperaturen über 70 Grad Celsius 

Aluminium und seine Verbindungen sind in vielen Lebens-
mitteln und verbrauchernahen Produkten wie z. B. Kosme-
tika enthalten. Aluminiumionen können unter bestimmten 
Bedingungen auch aus Lebensmittelverpackungen oder 
Geschirr auf Lebensmittel übergehen.

Die Befürchtung, dass Aluminium die Alzheimer-Krankheit 
auslösen oder beschleunigen könnte, ist jedoch wissen-
schaftlich nicht bewiesen. Für die Freisetzung von Alumi-
nium in Lebensmittel aus Verpackungen oder Geschirr 
gilt dennoch ein Richtwert von 5 mg/kg, der nicht über-
schritten werden soll (Leitfaden zur Europaratsresolution 
CM/Res(2013)9). Weiterhin muss auf Materialien, die mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen, ein Verwendungs-
hinweis angegeben werden, der von dem Langzeitkontakt 
mit sauren, alkalischen oder salzigen Lebensmitteln abrät. 
Unter solchen Bedingungen erhöht sich die Aluminiumfrei-
setzung	extrem.	Solche	Hinweise	findet	man	üblicherweise	
bei z. B. Aluminiumfolien.

Um eine Freisetzung z. B. aus Getränkedosen zu verhin-
dern, werden diese mit Kunststoff beschichtet. Auch Trink-
flaschen	können	innen	kunststoffbeschichtet	sein,	diese	
werben dann mit der Aussage, dass auch fruchtsäurehalti-
ge Getränke in die Flaschen eingefüllt werden können.

Das	Landeslabor	hat	im	Jahr	2016	11	Trinkflaschen	aus	
Metall	untersucht.	Eine	als	Aluflasche	deklarierte	Flasche	
bestand entgegen der Auslobung überraschenderweise 
aus Edelstahl. Bei 6 Flaschen wurde die Freisetzung von 
Aluminium geprüft. Dazu wurden sie mit einer Citronen-
säure-Lösung befüllt und 24 Stunden bei 40°C stehen 
gelassen. In dieser Lösung wurde dann der Aluminiumge-
halt bestimmt. 

Zwei Flaschen wiesen eine nur geringe Aluminiumfrei-
setzung von etwa 0,1 mg/l auf und waren offenkundig 
ordnungsgemäß beschichtet. Aluminiumfreisetzungen in 
der Größenordnung des Richtwertes wurden bei weite-
ren zwei Flaschen nachgewiesen. Beanstandet wurde bei 
diesen Proben das Fehlen des Verwendungshinweises. 
Die anderen zwei Flaschen wiesen Freisetzungen in einem 
mittleren Bereich auf. Vermutlich lagen hier Probleme bei 
der Beschichtung vor.

Infobox	6		|		Trinkflaschen	aus	Aluminium
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ausgesetzt, kann Formaldehyd in die Lebensmittel über-
gehen, weshalb Migrationsgrenzwerte festgelegt wurden. 
Das ist insbesondere bei säurehaltigen Lebensmitteln der 
Fall. Weiterhin ist ein gesundheitliches Risiko durch die 
Inhalation von Formaldehyd möglich, da der Stoff auch 
in die Raumluft übergeht. Nach Ansicht des BfR sollten 
Verbraucherinnen und Verbraucher daher darauf verzich-
ten, Geschirr und Küchenutensilien aus Melaminharz beim 
Braten und Kochen oder zum Erhitzen von Lebensmitteln 
in der Mikrowelle zu verwenden.

Darüber hinaus wurden 12 Trinkgefäße aus Polycarbonat 
z.B. für den Camping-, Outdoor- und Bootausrüstungsbe-
darf untersucht. Polykarbonate werden aus Bisphenol A 
hergestellt und besitzen eine hohe Festigkeit und Härte, 
wodurch sie bruchsicher sind und nur schwer kaputt 
gehen können. Bisphenol A ist ein hormonell wirksamer 
Stoff und steht deshalb im Fokus der Überwachung. 
Gesundheitsschädliche Wirkungen von Bisphenol A beim 
Menschen konnten bislang nicht eindeutig nachgewiesen 
werden. Bei den Untersuchungen der Trinkgefäße auf 
Bisphenol A gab es keine Beanstandungen.

Tiergesundheit

Die Diagnostik von Tierseuchen und anderen infektiösen 
Tierkrankheiten zählt zu den zentralen Aufgaben des 
Landeslabors. Hierbei ist neben Nachweisverfahren von 
Krankheitserregern, die auf den Menschen übertragbar 
sind (Zoonoseerreger), auch die Diagnostik von Erregern 
anzeige-	und	meldepflichtiger	Erkrankungen	von	Tieren	
etabliert. Diese werden im Zusammenhang mit landes- so-
wie bundesweiten Monitoring-Programmen zur Früherken-
nung und Kontrolle im Rahmen der Tierseuchenbekämp-
fung, des Tierhandels und der Zuchthygiene untersucht. 
Als weiterer Schwerpunkt werden Proben kranker oder 
verendeter Haus- und Wildtiere zur Abklärung der Krank-
heits- oder Todesursachse auf ein breites Erregerspektrum 
untersucht. 

Der	Winter	2016/2017	war	geprägt	durch	das	Geflügel-
pestgeschehen (s. Kapitel 3). Weiterhin wurden 2016 in 
Schleswig-Holstein folgende Zoonose- und Tierseuchener-
reger nachgewiesen:

•	 Als	anzeigepflichtige	Tierseuchenerreger	wurden	in	
125 Proben aus 57 Betrieben Salmonellen bei Rindern 
nachgewiesen.

• In 87 Proben aus 36 Beständen wurde Paenibacillus 
larvae, der Erreger der amerikanischen Faulbrut der 
Bienen detektiert.

•	 Untersuchungen	auf	anzeigepflichtige	Fischseuchen	
wurden in der Regel anhand eingesendeter Organ-
pools, aber auch im Rahmen von Sektionen durchge-
führt. 76 Proben wurden mit negativem Ergebnis auf die 
Infektiöse Hämatopoetische Nekrose (IHN) und Virale 
Hämorrhagische Septikämie (VHS   „Forellenseuche“) 
untersucht, fünf dieser Proben auch auf die Infektiöse 
Lachsanämie (ISA). 74 Proben wurden auf das Koi-Her-
pesvirus untersucht, von denen 8 Proben positiv waren.

• In einem Fall wurde Tollwutvirus bei einer Fledermaus 
nachgewiesen, bei insgesamt 54 Untersuchungen mit 
ansonsten negativen Ergebnissen.

•	 Bei	den	meldepflichtigen	Tierkrankheiten	erfolgte	der	
Nachweis von Listeria monocytogenes in 12 Fällen. Die 
Nachweise wurden hauptsächlich bei Schafen geführt, 
3 positive Befunde wurden bei Füchsen festgestellt. 
Der Erreger des Q-Fiebers, Coxiella burnetii wurde in 
7 Fällen aus Proben von Rindern, die abortiert hatten, 
nachgewiesen. Ein positiver Befund stammte aus einer 
Sammelmilchprobe. Über die Rückkehr des Schmallen-
berg-Virus wurde bereits in Kapitel 3 berichtet.

• Der Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis) wur-
de in drei Fällen detektiert.

• Das bei Haus- und Wildkaninchen seit den 90er Jahren 
grassierende RHD-Virus (Rabbit Haemorrhagic Disease, 
auch als Chinaseuche bezeichnet) wurde in 19 Fällen 
nachgewiesen, erstmalig in Schleswig-Holstein auch in 
drei Fällen die neue Variante RHD2.

• Das Staupevirus wurde bei 9 Füchsen nachgewiesen.

Monitoringprogramme
Aviäre Influenza
Das	Monitoring	zur	aviären	Influenza	ist	im	Jahr	2016	
durch das aktuelle Seuchengeschehen überlagert worden 
(s. Kapitel 3). In diesem Zusammenhang wurden 973 Pro-
ben im Rahmen des passiven Monitoring untersucht und 
261 Proben im aktiven Monitoring.

Salmonellen
Die	Überwachung	von	Geflügelbetrieben	zur	Bekämpfung	
und zur Eindämmung der Prävalenz bestimmter Salmo-
nellen-Serotypen wird seit 2003 regelmäßig durchgeführt. 
Im Jahr 2016 wurden hierzu 413 Sockentupferproben aus 
Hühner haltenden Betrieben untersucht, in drei Proben 
wurden Salmonellen nachgewiesen.

Bluetongue Disease (Blauzungenkrankheit   BTV)
Bei der Blauzungenkrankheit (BTV) sind seit 2015 zwei 
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voneinander unabhängige Geschehen zu beobachten. In 
Südeuropa breitet sich BTV, Serotyp 4, langsam nach Nor-
den aus. Es gibt regelmäßig Nachweise in Griechenland, 
Rumänien und Ungarn, im November 2015 wurde das 
Virus auch in Österreich detektiert. Seit September 2015 
wird des Weiteren wieder BTV Serotyp 8 in Frankreich 
nachgewiesen, die Restriktionszonen reichen bis nahe an 
die deutsche Grenze heran. Für Schleswig-Holstein hatten 
diese	Ereignisse	keinen	Einfluss	auf	das	Monitoring,	das	
wie in den voran gegangenen Jahren durchgeführt wurde. 
Anhand eines bundesweiten Probenschlüssels wurden 
in Schleswig-Holstein insgesamt Proben von 102 Tieren 
untersucht, die alle negativ waren.

Schweinepest
Auch 2016 gab es im Baltikum und in Polen weitere Nach-
weise von Afrikanischer Schweinepest bei Wildschwei-
nen und auch bei Hausschweinen. Die Ausweitung der 
betroffenen Gebiete ist in 2016 gegenüber 2015 jedoch 
nur gering. Da das Risiko einer Verschleppung nach Wes-
ten weiterhin bestehen bleibt, wurde das Monitoring zur 
Afrikanischen und Klassischen Schweinepest in ähnlichem  
Umfang, wie in den Vorjahren, fortgeführt. Eine klinische 
Unterscheidung der beiden Schweineseuchen ist nicht 
möglich, daher wird das Monitoring für beide Krankheiten 
parallel durchgeführt. Die Untersuchungszahlen werden in 
nachfolgender Tabelle dargestellt:

Aujeszkysche Krankheit
Antikörper gegen das Virus der Aujeszkyschen Krankheit 
wurden 2016 bei in Schleswig-Holstein erlegten Wild-
schweinen (908 Untersuchungen) nicht nachgewiesen. 
Demnach scheint sich die Ausbreitung des Virus, welches 
in den benachbarten Bundesländern Mecklenburg-
Vorpommern und Niedersachsen bei Wildschweinen 
nachgewiesen wird, sehr langsam zu vollziehen. Auch bei 
Hausschweinen gab es weder Virus-, noch Antikörpernach-
weise, so dass der Status der Freiheit von Aujeszkyscher 
Krankheit weiterhin gesichert ist.

BSE / TSE (Scrapie)
Die Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE) bei Rin-
dern wie auch die Traberkrankheit (Scrapie) bei Schafen 
und Ziegen gehören zur Gruppe der Transmissiblen Spon-
giformen Enzelopathien (TSE) und zählen zu den anzei-
gepflichtigen	Tierseuchen.	In	Schleswig-Holstein	wurden	
der letzte positive BSE-Fall im Jahr 2005 und der letzte 
Scrapie-Fall 2011 amtlich festgestellt. 

Mit der Verordnung zur Änderung der TSE-Überwachungs-
verordnung und zur Aufhebung der BSE-Untersuchungs-
verordnung vom 21. April 2015 wurde die systematische 
Untersuchung aller gesundgeschlachteten Rinder über 
einem bestimmten Alter aufgehoben. Werden Tiere, die 
über 48 Monate alt sind, der Notschlachtung zugeführt, 
ist jedoch eine entsprechende Untersuchung auf BSE 
durchzuführen, ebenso bei verendeten Rindern über 48 
Monaten.

Schafe und Ziegen, die über 18 Monate alt sind, werden 
EU-weit im Rahmen von so genannten Monitoring-Pro-
grammen stichprobenweise auf das Vorkommen von TSE 
untersucht. Die Zahl nachgewiesener Scrapie-Fälle ist rück-
läufig.	In	Schleswig-Holstein	wurde	2009	und	2011	jeweils	
ein Scrapie-Fall amtlich registriert.

Schafe und Ziegen, die über 18 Monate alt sind, werden 
EU-weit im Rahmen von Monitoringprogrammen stichpro-
benweise auf das Vorkommen von TSE untersucht. Das 
Monitoring erstreckt sich hier auf Schlachttiere, wie auch 
gefallene Tiere. 

Im Berichtszeitraum wurden im Landeslabor insgesamt 
14.538 Rinder einem BSE-Test unterzogen und an 2.423 
Schafen und 62 Ziegen wurden TSE-Untersuchungen 
durchgeführt. Alle Ergebnisse waren negativ.

Veterinärmedizinische Diagnostik
Der Bereich der veterinärmedizinischen Diagnostik um-
fasst die Pathologie, Parasitologie, Bakteriologie, Virologie, 
Molekularbiologie und Serologie. Proben, die im Rahmen 
von Bekämpfungs-oder Überwachungsprogrammen zu 
untersuchen sind, werden in einem gesonderten, stark 
automatisierten Bereich bearbeitet.

Bekämpfung und Überwachung
Im Rahmen des bundesweiten BHV1-Bekämpfungspro-
grammes (Bovines Herpesvirus Typ 1) wurden im Jahr 
2016 insgesamt 245.569 Blutproben eingesandt. Unge-
impfte Rinder wurden dabei auf Antikörper gegen das 
Glykoprotein B (133.921 Proben), geimpfte auf Antikörper 

Jahr ASP KSP

Wild-
schwein

Haus-
schwein

Wild-
schwein

Haus-
schwein

2013 123 21 386 641

2014 1.382 1.845 1.383 2.545

2015 864 1.965 864 2.771

2016 932 974 932 506
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gegen das Glykoprotein E (117.236 Proben) des bovinen 
Herpesvirus 1 getestet. Bei unbekanntem Impfstatus eines 
Tieres kann nach positivem gB-Test anschließend der 
gE-Test durchgeführt werden, um eine Infektion mit dem 
Feldvirus festzustellen.

Betrachtet man die Verteilung der Untersuchungen über 
das Jahr, zeigen sich Spitzen im Frühjahr und Winter 
(s. unten).

Für die Überwachung der Freiheit von über 2 Jahre alten 
Rindern von Brucellose bzw. enzootischer Rinderleukose 
wurden 14.372 Proben in der Serum-Langsamagglutinati-
on (SLA) bzw. im Antikörper-ELISA untersucht.

Nach der seit dem 01.01.2011 gültigen Bundesverord-
nung zur Bekämpfung des Erregers der Bovinen Virusdi-
arrhoe (BVD) müssen alle ab diesem Zeitpunkt geborenen 
Rinder innerhalb des ersten halben Lebensjahres, auf 
jeden Fall aber, bevor sie gehandelt werden dürfen, auf 
Virusantigen (oder -genom) untersucht werden. Der Anteil 
der neugeborenen Rinder, die anhand von Ohrgewebe-

BHV-1 (Bovines Herpesvirus)

Probenart Anzahl Proben Untersuchung

Blutproben gesamt 245.569

Ungeimpfte Rinder 133.921 Antikörper 
Glykoprotein B

Geimpfte Rinder 117.236 Antikörper 
Glykoprotein E

Brucellose/Leukose - Rinder > 2 Jahre, BHV-1 frei

Krankheit Anzahl Proben Untersuchung

Brucellose 14.372 Langsamag-
glutination (SLA) 

Leucose 14.372 Antikörper-ELISA
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proben auf BVDV untersucht wurden, ist 2016 gegenüber 
den Vorjahren nahezu konstant geblieben. Insgesamt 
wurden in diesem Jahr 418.669 Proben (inkl. Nachuntersu-
chungen) untersucht. Dagegen ist die Zahl der auf BVDV 
untersuchten Blutproben mit 4.908 weiterhin gesunken.

Pathologie und Parasitologie
In der Pathologie wurden insgesamt 1.167 Tierkörper, 155 
Aborte und 341 Organe seziert und pathologisch-anato-
misch bzw. histologisch beurteilt. Zur parasitologischen 
Diagnostik wurden 898 Kotproben eingesandt. Zu den 
untersuchten Tierarten zählten landwirtschaftliche Nutztie-
re, aber auch Zoo- und Wildtiere sowie Heimtiere, Hunde 
und Katzen.

Serologie
Hauptsächlich als eilige Handelsuntersuchungen bei 
Rindern wurden ca. 25.982 BHV1-Untersuchungen durch-
geführt, ca. 2.933 Untersuchungen auf Leukose (ELISA) 
und 2.882 auf Brucellose (SLA, ELISA, KBR). 7.024 Proben 
wurden auf Paratuberkulose Antikörper untersucht.

Untersuchungen auf Antikörper gegen das Virus der Blau-
zungenkrankheit erfolgten in 2016 an 3.458 Proben. Dabei 
handelte es sich um Handelsuntersuchungen.

Der ELISA zur Untersuchung auf Antikörper gegen das 
Schmallenberg-Virus wurde in 2.906 Fällen eingesetzt, 
auch hier standen Handelsuntersuchungen im Vorder-
grund.

Als Abklärungsuntersuchungen im Krankheitsfall oder als 
Maßnahme der privaten Gesundheitsüberwachung wur-
den insgesamt 41.530 Proben serologisch, hauptsächlich 
mit dem ELISA, aber auch mit KBR oder Agglutinations-
tests bearbeitet.

BVD (Bovine Virusdiarrhoe) - Rinder < 6 Monate

Probenart Anzahl Proben Untersuchung

Ohrgewebeproben 418.669 BVDV-
Virusantigen-ELISA

Blutproben 4.908 BVDV–
Virusantigen-ELISA

Tierart Sektion 
(Tierkörper)

Sektion
(Feten)

Organein-
sendungen

Parasitologie
(Kotproben, Tier-

körper, Organe)

Schweine 382 44 61 178

Rinder 115 72 236 113

Schafe/
Ziegen

115 20 11 64

Pferde 3 19 4 247

Geflügel 102 - - 54

Zoo-/Wild-
tiere

213 - 18 141

Fische/Rep-
tilien

96 - 11 -

Heim- und 
Pelztiere

100 - - 3

Hunde/
Katzen

41 - - 98

Gesamt 1.167 155 341 898

Erreger/
Krankheiten

Tierart Methode Anzahl

Chlamydien Rind ELISA 1.829

Chlamydien Schwein KBR 34

Chlamydien Schaf/Ziege KBR 1

Coxiella 
burnetii

Wiederkäuer ELISA 529

Brucellose Rind KBR 379

Brucellose Rind ELISA 1.399

Brucellose Schwein, 
Schaf/Ziege

RBT 7.847

Aujeszkysche 
Krankheit

Schwein ELISA 7.736

Klassische 
Schweinepest

Schwein ELISA 6.984

PRRS Schwein ELISA 9.569

Bovine Virus 
Diarrhoe 
Antikörper

Rind ELISA 4.791

Maedi/Visna/
CAE Antikör-
per

Schaf/Ziege ELISA 432
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Virologie
Im Arbeitsbereich Virologie werden die klassischen viro-
logischen Untersuchungen der Tierseuchendiagnostik 
durchgeführt: Bei den Untersuchungsarten Virusisolierung 
(direkter Virusnachweis) und Serum-Neutralisationstest 
(Antikörpernachweis) kommen Zellkulturen als Testsysteme 
zum	Einsatz;	bei	der	direkten	Immunfluoreszenz	werden	
Gefrierschnitte von Geweben, Abklatschpräparate oder 
Ausstriche	mit	spezifischen	Konjugaten	gefärbt	und	mittels	
Fluoreszenzmikroskopie auf Virusantigen untersucht. 
Weiterhin werden der Hämagglutinationshemmtest, ein 
Antikörpernachweis gegen Viren mit hämagglutinierenden 
Eigenschaften	(z.B.	Influenza	A-Viren),	sowie	konfektionier-
te Antigen-ELISA im Virologie-Labor durchgeführt.

Die Arbeit mit Zellkulturen ist vergleichsweise aufwändig. 
Einige Zellkulturmethoden sind aber nach wie vor Metho-
de der ersten Wahl (z.B. Untersuchung auf Tollwutvirus 
oder auf virale Fischseuchenerreger) oder werden als 
zweiter Test zum Abgleich bei bestimmten Fragestellun-
gen eingesetzt (z.B. Neutralisationstest für Pestiviren oder 
BHV-1).

Auch wenn die Bedeutung der klassischen Virologie im 
Rahmen der Tierseuchen- und Tierkrankheitendiagnostik 
sukzessive immer mehr zugunsten molekularbiologischer 
Methoden abnimmt, kann auf einige Verfahren nicht ver-
zichtet werden. 

Molekularbiologie
Im Berichtsjahr wurden etwa 30.000 Proben auf über 50 
verschiedene Erreger mittels Polymerasekettenreaktion 
(PCR) untersucht. Dies entspricht einer deutlichen Steige-
rung der Probenzahlen gegenüber dem Vorjahr mit rund 
22.000 Proben. Die Verteilung der Proben über die Tier-
arten und die Untersuchungsziele ist den nachfolgenden 
Tabellen zu entnehmen.

Tierart Proben

Rind 8.803

Pferd 275

Hausschwein 61

Fische 76

Geflügel,	Zier-	und	Wildvögel 85

Schaf / Ziege 36

Hund / Katze 11

Wild- und Zootiere 70

Gesamt 9.417

Untersuchungart Anzahl Untersuchungsziel

Direkter Virusnachweis

Antigen-ELISA 6.953 BVDV, Rotavirus, Coro-
navirus

Direkte	Immunfluores-
zenz

1.524 BHV-1, BRSV, PI-3, Toll-
wutvirus

Virusisolierung 
in Zellkultur

957 BHV-1, BRSV, BVDV, EAV, 
IHNV, PI-3, VHSV

Antigen-Schnelltest 79 Rotavirus

Antikörpernachweis (Indirekter Virusnachweis)

Neutralisationstest 1.345 BHV-1, BVDV, EAV, KSPV, 
SBV

Hämagglutinations-
hemmtest

83 Influenzavirus	A	H5,	H7

Tierart Proben 2015 Proben 2016

Rind 11.370 13.610

Hausschwein 8.438 6.939

Schwarzwild 868 953

Geflügel,	Zier-	
und Wildvögel

577 6.511

Fische 103 112

Schaf / Ziege 88 285

Pferd 148 229

Hund / Katze 33 64

sonstige 163 1.296

Gesamt 21.788 29.999
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Darüber hinaus wurden für bestimmte Fragestellungen 
Nukleotid-sequenzierungen zur Überprüfung von Ergeb-
nissen oder zur weitergehenden Typisierung durchgeführt, 
z.B. für PRRSV-positive Proben.

Bakteriologie und Mykologie
In der diagnostischen Bakteriologie werden hauptsächlich 
ungezielte	kulturelle	Untersuchungen	zur	Identifizierung	
krankmachender Keime durchgeführt. Zur Abklärung 
spezieller Fragestellungen, wie z. B. des Vorkommens von 
Salmonellen oder Taylorella equigenitalis (CEMO) werden 
aber auch gezielte Nachweismethoden, wie der Einsatz 
von Selektivnährmedien, angewandt.
In 2016 wurden insgesamt 18.776 diagnostische Unter-
suchungen im Bereich der Bakteriologie durchgeführt, 
davon 3.065 Sektionsproben sowie 5.473 Untersuchungen 
auf Salmonellen, 1.485 Untersuchungen auf Campylobac-
ter fetus und 1.443 Untersuchungen auf den Erreger der 
Amerikanische Faulbrut der Bienen. Es wurden insgesamt 
2.016 Resistogramme erstellt.

Mykologische Untersuchungen wurden an 62 Proben 
durchgeführt. Eine weitere Aufschlüsselung der Proben-
zahlen kann der Tabelle entnommen werden.

Krankheitserreger Proben

APMV-1/Genom 108

ASPV/Genom 2.209

B. hyodysenteriae/Genom 256

B. pilosicoli/Genom 250

BHV-1 /Genom 126

BRSV/Genom 124

BTV (Bluetongue-Virus)/Genom 2.565

BVDV/Genom 962

Staupevirus spec./Genom 62

CEMO/Genom 158

Chlamydia spec./Genom 364

Cl. perfringens/Genom 50

Coronavirus spec./Genom 157

Coxiella burnetii /Genom 222

E. coli Virulenzfaktoren 250

H. parasuis/Genom 238

Influenza	A-Virus/Genom 6.460

KSPV/Genom 1.254

L. intracellularis/Genom 297

M. hyopneumoniae/Genom 217

M. hyorhinis/Genom 222

Mycoplasma bovis/Genom 209

OHV-2 (BKF)/Genom 121

PCV-2/Genom 280

PI-3-Virus/Genom 108

PRRSV, Genotyp/Genom 4.868

RHDV, EBHSV/Genom 51

SBV (Schmallenberg-Virus)/Genom 10.106

Sonstige (weitere 50 Parameter) 2324

Gesamt 34.618

Untersuchungsspektrum Untersuchungs-
zahlen

Bakteriologische Untersuchung Sektion 3.065

Bakteriologische Kotuntersuchung 682

Bakteriologische Untersuchung 
Bakteriologie

2.533

Bakteriologische Untersuchung 
Stutentupfer

81

Anaerobe bakteriologische 
Untersuchung

227

Mykologische Untersuchungen 62

Resistenzteste 2.016

Bakteriologische Untersuchung 
auf Salmonellen

1.874

Amtliche bakteriologische 
Untersuchung auf Salmonellen

3.599

AFB Brutwaben 14

AFB Honig/Futterkranzproben 1.429

Bakteriologische Untersuchung 
auf Listerien

8

Bakteriologische Untersuchung 
auf Mykoplasmen

247

Untersuchung auf 
Campylobacter foetus

1.485

Untersuchung auf 
Trichomonas foetus

1.471

Gesamt 18.776
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Überwachung vor Ort

Im Bereich der Tierarzneimittel, Futtermittel und Handels-
klassen ist das Landeslabor Überwachungsbehörde.

Im Rahmen der Tierarzneimittelüberwachung führt das 
Landeslabor Kontrollen von tierärztlichen Hausapotheken, 
landwirtschaftlichen Nutztierhaltern, Fütterungsarzneimit-
telherstellern, Tierheilpraktikern und Einzelhändlern durch. 

Bei der Futtermittelüberwachung werden Kontrollen von 
Futtermittelherstellern und -händlern sowie von Futter-
mitteleingangsstellen, aber auch von landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltungen durchgeführt.

Zu den Überwachungstätigkeiten gehören sowohl bei 
der Tierarzneimittelüberwachung wie auch der Futter-
mittelüberwachung die Probennahme nach nationalen 
Kontrollplänen (NRKP und MNKP), wie z. B. bei lebenden 
und geschlachteten Tieren sowie sonstigen Lebensmitteln 
und Futtermitteln. Auch im Rahmen von Cross Compliance 
werden in beiden Bereichen systematische Kontrollen 
und Cross Checks (Anlasskontrollen) durchgeführt. Hierzu 
gehören u. a. Sicherheitsüberprüfungen von tierischen 
und	pflanzlichen	Lebensmitteln	sowie	von	Futtermitteln	
oder die Einhaltung der Hormonverbotsrichtlinie bzw. des 
Verfütterungsverbotes/TSE nach der Verordnung (EG) Nr. 
999/2001.

Zur Handelsklassenüberwachung gehört die Kontrolle 
von	Fleisch,	Eiern,	Bruteiern,	Küken	von	Hausgeflügel	und	
Geflügel	sowie	Obst	und	Gemüse.	Darüber	hinaus	ist	das	
Landeslabor zuständig für den Vollzug des Legehennen-
betriebsregistergesetzes wie auch für die Überprüfung 
von Probenahmegeräten in Milchsammelwagen und der 
Angaben im Geoschutz (Herkunftsangaben).

 

 

Tierarzneimittelüberwachung

Gemeldete tierärztliche Hausapotheken
Bestand am 31.12.2016 555

im Jahr 2016 neu angezeigte 
tierärztliche Hausapotheken

45

im Jahr 2016 geschlossene 
tierärztliche Hausapotheken 

53

Kontrollen von tierärztlichen Hausapotheken
insgesamt 90

davon:

Praxen für überwiegend Großtiere 34

Praxen für überwiegend Kleintiere 36

Praxen für Groß- und Kleintiere 20

Kontrollen von sonstigen Betrieben bzw. 
Personen landwirtschaftliche Nutztierhaltungen

536

Einzelhändler	mit	freiverkäuflichen	
Tierarzneimitteln

11

Tierheilpraktiker 2

Fütterungsarzneimittelhersteller 1

Ahndungsverfahren
arzneimittelrechtliche Strafverfahren 14

Ordnungswidrigkeitenverfahren 179

Verwarngeldfestsetzungen 358

Ordnungsverfügungen 705

Probenahme nach 
Nationalem Rückstandskontrollplan (NRKP)

Erzeugerbetriebe

Rinder 366

Schweine 290

Geflügel 18

Schlachtbetriebe

Rinder 916

Schweine 290

Geflügel 6

Schafe 87

Pferde 3

Sonstige

Milch 199

Eier 29

Wild 8

Honig 6
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Die Kürzungen der Prämienzahlungen bei den Anlasskont-
rollen bezogen sich hauptsächlich auf Verstöße im Bereich 
der Lebensmittelsicherheit und sind fast ausschließlich auf 
Beanstandungen in der Arzneimitteldokumentation und 
der Milchhygiene zurückzuführen.

Handelsklassenüberwachung
Handelsklassen Fleisch
Alle zugelassenen Betriebe, die im Jahresdurchschnitt 
mehr als 75 ausgewachsene Rinder oder mindestens 
200 Schweine wöchentlich schlachten, sind mindestens 
zweimal vierteljährlich zu kontrollieren. Mindestens einmal 
vierteljährlich sind alle Betriebe, die eine Handelsklas-
seneinstufung vornehmen und im Jahresdurchschnitt 
wöchentlich 80 Schafe oder mehr schlachten, zu kontrollie-
ren. Der Überwachung unterliegen in Schleswig-Holstein 
sieben Schlachtbetriebe für Rinder, drei Schlachtbetriebe 
für Schweine und ein Schlachtbetrieb für Schafe. 

Im Berichtszeitraum wurden 91 Kontrollen in den betrof-
fenen Schlachtbetrieben durchgeführt. Dabei wurde u.a. 
die Eingruppierung in die entsprechende Handelsklasse 
(Kategorie, Fleischigkeit und Fettgewebeklassen), die 
Schnittführung und die korrekte Ermittlung des Schlacht-
gewichts überprüft. 

Futtermittelüberwachung Anzahl

Prozesskontrollen 
(Inspektionen	und	Verifizierungen) 638

Produktkontrollen
(Probenahmen und Analysen von Futtermitteln und Kontrollen der Kennzeichnung) 846

Probenahmen bei Hersteller-, Handels- und landwirtschaftlichen Betrieben

Proben 846
Analysen insgesamt 
(ohne Rückstandsscreening auf Schädlingsbekämpfungsmittel) 14.031

Untersuchungen Anzahl Analysen Beanstandungen %

Inhaltsstoffe 1.894 2,11  (-)

Zusatzstoffe 943 7,32  (-)

in Mischfuttermitteln 926 7,02  (-)

in Vormischungen und Zusatzstoffen 17 23,53  (+)

Unerwünschte Stoffe gesamt 2.763 0,18  (+)

in Einzelfuttermitteln 1.214 0,41  (+)

in Mischfuttermitteln 1.521 0  (+/-)

in Vormischungen und Zusatzstoffen 28 0  (+/-)

Unzulässige Stoffe und/oder unzulässig verwendete Zusatzstoffe 7.964 0  (+/-)

Verbotene Stoffe 9 11,11  (+)

Untersuchungen zum Zwecke des Nachweises 
von verarbeitetem tierischen Protein / Fett 253 0  (+/-)

Rückstandsscreening auf Schädlingsbekämpfungsmittel 
in Futtermitteln (pro Screening werden bis zu 300 Stoffe erfasst) 42 2,3  (+)

Untersuchungen auf Glyphosat 31 0 (+/-)

Mikroskopie (ohne tierisches Protein) und Mikrobiologie 128 0,78  (+)

Untersuchung GVO (gentechnisch veränderte Organismen) 46 0  (-)

Cross-Compliance-Kontrollen

Systematische Cross-Compliance-Kontrollen
um Lebensmittel- und Futterrecht

212

Kürzung der Direktzahlungen 59

im Bereich Lebensmittelsicherheit 53

im Bereich Futtermittelsicherheit 2

beide Rechtsbereiche 4

Anlassbedingte Kontrollen (Cross Check) 57

im Bereich Lebensmittelsicherheit 54

im Bereich Futtermittelsicherheit 3

Kontrollen mit Kürzungen der Direktzahlungen 35
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Die	Klassifizierung	und	Gewichtsermittlung	der	Schlacht-
körper	wird	in	den	Betrieben	von	vereidigten	Klassifi-
zierern/-innen durchgeführt. In Schleswig-Holstein sind 
insgesamt	12	vom	Landeslabor	zugelassene	Klassifizierer/-
innen tätig.

Im Rahmen der Kontrollen der Schlachtbetriebe erfolgten:
42			Überprüfungen	von	Klassifizierern/-innen	für	Rinder,
15			Überprüfungen	von	Klassifizierern/-innen	für	
 Schweine,
3		 Überprüfungen	von	Klassifizierern/-innen	für	Schafe.
Beanstandungen gab es keine.

Handelsklassen Geflügel
Bei	der	Etikettierung	von	Geflügel	können	nach	den	Ver-
marktungsnormen	für	Geflügelfleisch	fakultativ	Angaben	
z.B. über die Haltungsform gemacht werden.

Dabei dürfen mit Ausnahme der organischen oder bio-
logischen Erzeugung ausschließlich die nachstehenden 
Begriffe verwendet werden:
a) „Gefüttert mit … % …“
b)  „extensive Bodenhaltung“
c)  „Freilandhaltung“
d) „Bäuerliche Freilandhaltung“
e) „Bäuerliche Freilandhaltung - Unbegrenzter Auslauf“

In Schleswig-Holstein etikettierten sieben vom Landesla-
bor entsprechend zugelassene Betriebe ihrer Erzeugnisse 
mit dem Begriff „Bäuerliche Freilandhaltung“.
Bei 11 Kontrollen wurden keine Mängel festgestellt.

Handelsklassen Bruteier und Küken von Hausgeflügel
In Schleswig-Holstein sind drei Vermehrungsbetriebe ab 
100 Tieren und drei Brütereien mit einem Fassungsvermö-
gen ab 1.000 Bruteiern registriert.

Handelsklassen Eier
Alle Eier, die nach Handelsklassenrecht in den Verkehr 
gebracht werden, müssen eine Eierpackstelle durchlaufen. 
Eierpackstellen sind Betriebe, die Eier nach Güte- und 
Gewichtsklassen sortieren, kennzeichnen sowie abpacken 
und/oder umpacken. Packstellen und Erzeuger von Eiern 
unterliegen der Überwachung auf ordnungsgemäße Sor-
tierung, Kennzeichnung, Herkunft sowie Haltungsart.

In Schleswig-Holstein waren am 31. Dezember 2016 177 
Erzeuger sowie 17 Packstellen gemeldet. Dabei handelt es 
sich überwiegend um Betriebe, die sowohl Eier erzeugen 
als auch eine Packstelle betreiben. Daneben unterlagen 35 
Eiergroßhändler der Überwachung.

Bei 102 Überprüfungen von Erzeugern und Packstellen 
ergaben sich in 45 Fällen Beanstandungen.
Bei 19 Kontrollen im Großhandelsbereich kam es zu acht 
Beanstandungen.

Handelsklassen Obst und Gemüse
Die Überwachung der Einhaltung der EU-Vermarktungs-
normen bei Obst und Gemüse durch das Landeslabor 
erfolgt sowohl auf der Erzeuger- als auch auf der Großhan-
delsebene. Bei den Vermarktungsnormen wird unterschie-
den zwischen speziellen und allgemeinen Vermarktungs-
normen. Die zehn speziellen Vermarktungsnormen gelten 
für Äpfel, Zitrusfrüchte, Kiwis, Salate, krause Endivien, 
Eskariol,	Pfirsiche,	Nektarinen,	Birnen,	Erdbeeren,	
Gemüsepaprika, Tafeltrauben sowie Tomaten/Paradeiser. 
Obst und Gemüse, das keiner speziellen Vermarktungs-
norm unterliegt, muss der allgemeinen Vermarktungsnorm 
entsprechen. Diese Gutarten müssen vorbehaltlich der zu-
lässigen Toleranzen Mindesteigenschaften und -qualitäten 
erfüllen, d. h. sie müssen ganz, gesund, sauber, praktisch 
frei von Schädlingen und von Schäden durch Schädlin-
ge und frei von anomaler äußerer Feuchtigkeit und von 
fremdem Geruch oder Geschmack sein. Im Rahmen der 22 
Kontrollen wurden 247 Gutarten überprüft. Es wurden 19 
Beanstandungen festgestellt.

Umweltmonitoring

Im Bereich des Umweltmonitorings erhebt das Landes-
labor umfangreiche Daten, die für die Bewertung der 
Beschaffenheit und ihrer Veränderung von Gewässern, 
Böden	und	Auflagen	benötigt	werden.	Auftraggeber	für	
die Analysen ist überwiegend das Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, 
LLUR. Die gewonnenen Daten dienen einerseits der 
Erfüllung	von	Berichtspflichten	gegenüber	dem	Bund	bzw.	
der EU andererseits zur Ableitung von Qualitätszielen und 
Konzepten zu ihrer Erreichung.
Nährstoffe und Schadstoffe bestimmen maßgeblich die 
Eignung von Böden und Gewässern als Lebensraum 
für	Pflanzen,	Tiere	und	insbesondere	aber	auch	für	den	
Menschen. Konkurrierende Ansprüche zwischen der 
Nutzung als Naturschutz-, Erholungsraum oder als Wirt-
schaftsstandort müssen erkannt und abgewogen werden. 
Die im Landeslabor gewonnenen Analysendaten sind die 
Grundlage hierfür.
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Anorganische und organische Analytik im Rahmen des 
Monitorings:
• des Niederschlags
•	 der	Oberflächengewässer	wie	Küstengewässer,	Seen	

und Fließgewässern sowie der zugehörigen Sedimente
• des Grundwassers
• des Abwassers

Bodenphysikalische und anorganisch chemische 
Untersuchungen im Rahmen
• der geowissenschaftlichen Landesaufnahme
• der Bodenzustandserfassung
• des vorsorgenden Bodenschutzes

Anorganik Boden und Bodenphysik

Bodenkundliche  Landesaufnahme 268

Bodendauerbeobachtung 595

Bodenbelastungskataster 154

Sedimente und Schwebstoffe (Gewässeruntersuchungen) 142

Gewässerproben mit ICP-MS 1097

Bedarfsgegenstände, Migrate (Service für Geschäftsbereich 4) 16

Mineralwasser (Service für Geschäftsbereich 4) 54

Anorganik Gewässer (Metalle)

Fließgewässer 1600

Sedimente und Schwebstoffe 142

Seen 30

Grundwasser 125

Niederschlag 329

Küstengewässer 41

Bodendauerbeobachtung / Sickerwässer (Bodenuntersuchungen) 355

Nassanalytik (Grundanalytik, Nährstoffe)

Fließgewässer 1994

Seen 448

Grundwasser 232

Niederschlag 357

Küstengewässer 137

Organik Gewässer (anthropogene Spurenstoffe)

Fließgewässer 442 

Sedimente und Schwebstoffe 80

Grundwasser 8

Küstengewässer 27

Mineralwasser (Service für Geschäftsbereich 4) 38

Kooperation mit dem Institut für Hygiene und Umwelt in Hamburg 132

In der nachfolgenden Tabelle sind die Untersuchungszahlen für das für das Jahr 2016 zusammengestellt.



52

Warencode gesamt     beanstandet beanstandet
%

Beanstandungscode

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23 24 28 31 33 35 36 37 38 39 40 41 51 52 53 54 55 59 62 64 71 72 76 77 98

1 Milch 768 20 2,6 1 1 1 1 6 15

2 Milchprodukte ausgenommen 030000 u. 040000 403 92 22,8 2 2 1 23 14 24 61

3 Käse 431 80 18,6 2 3 1 20 38 1 1 25 5 11 3

4 Butter 88 2 2,3 1 1

5 Eier und Eiprodukte 93 21 22,6 1 6 2 16

6 Fleisch warmblütiger Tiere auch tiefgefroren 462 96 20,8 1 2 1 1 2 22 1 19 67 1

7 Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere ausgenommen 080000 534 132 24,7 1 9 8 15 10 63 13 22 44

8 Wurstwaren 727 136 18,7 5 1 1 1 3 15 18 82 7 23

10 Fische und Fischzuschnitte 228 10 4,4 1 4 2 5

11 Fischerzeugnisse 471 84 17,8 2 4 3 3 13 51 1 1 8 13 1

12 Krusten- Schalen- Weichtiere sonstige Tiere u. Erzeugnisse daraus 765 62 8,1 2 10 8 27 2 10 4 8

13 Fette und Öle ausgenommen 040000 188 37 19,7 25 5 3 1 2 1 2 1 1

14 Suppen und Soßen ausgenommen 200000 und 520100 158 38 24,1 2 1 3 18 5 11 1

15 Getreide 83 6 7,2 4 2 2 1 1

16 Getreideprodukte Backvormischungen Brotteige Massen und Teige für 161 11 6,8 6 3 1 1

17 Brote und Kleingebäcke 78 13 16,7 1 1 7 3 1

18 Feine Backwaren 220 27 12,3 8 2 6 1 1 10

20 Mayonnaisen emulgierte Soßen kalte Fertigsoßen Feinkostsalate 592 154 26,0 3 6 6 8 66 11 2 7 61 9

21 Puddinge Kremspeisen Desserts süße Soßen 45 16 35,6 1 15 1

22 Teigwaren 49 9 18,4 1 2 1 6 4

23 Hülsenfrüchte Ölsamen Schalenobst 118 11 9,3 2 2 2 5

230500-
230800 Nüsse, Nußerzeugnisse, Knabberwaren 67 10 14,9 2 1 1 5 1

24 Kartoffeln	und	stärkereiche	Pflanzenteile 41 2 4,9 2

25 Frischgemüse ausgenommen Rhabarber 253 6 2,4 1 1 1 1 3

26 Gemüseerzeugn. und Gemüsezuber. ausgen. Rhabarber u. 200700 u. 201700 121 12 9,9 1 1 6 1 6 4

27 Pilze 20 0,0

28 Pilzerzeugnisse 11 0,0

29 Frischobst einschließlich Rhabarber 169 4 2,4 1 1 2

30 Obstprodukte ausgenommen 310000 und 410000 einschl. Rhabarber 109 5 4,6 1 1 1 1 1 2

31 Fruchtsäfte Fruchtnektare Fruchtsirupe Fruchtsäfte getrocknet 164 44 26,8 1 12 30 2 4 13 1 4 1

32 Alkoholfreie Getränke Getränkeansätze Getränkepulver auch brennwertreduziert 157 81 51,6 1 2 2 16 3 67 1 2 16 1

33 Weine und Traubenmoste 77 9 11,7 1 1 7

34 Erzeugnisse aus Wein auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung 41 9 22,0 1 1 6 3

35 Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse auch 60 17 28,3 1 4 12 3 2

36 Biere bierähnliche Getränke und Rohstoffe für die Bierherstellung 106 35 33,0 2 2 4 7 16 1 9 9

37 Spirituosen und spirituosenhaltige Getränke 75 25 33,3 1 7 1 17 2 1 6 1

39 Zucker 5 0,0

40 Honige Imkereierzeugnisse und Brotaufstriche auch brennwertvermindert 120 11 9,2 1 8 3

41 Konfitüren	Gelees	Marmeladen	Fruchtzubereitungen	auch	brennwertreduziert 136 87 64,0 29 87 1 1

42 Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 563 96 17,1 4 7 20 3 1 25 51 12

43 Süßwaren ausgenommen 440000 106 16 15,1 1 1 15

44 Schokoladen und Schokoladenwaren 84 7 8,3 2 7

45 Kakao 3 0,0

46 Kaffee Kaffeeersatzstoffe Kaffeezusätze 22 2 9,1 2

47 Tees und teeähnliche Erzeugnisse 30 7 23,3 1 4 3 1 3 1

48 Säuglings- und Kleinkindernahrungen 65 7 10,8 2 4 1

49 Diätetische Lebensmittel 48 8 16,7 4 1 4 1 2

50 Fertiggerichte und zubereitete Speisen ausgenommen 480000 361 54 15,0 2 1 1 3 1 8 26 1 1 7 15

51 Nahrungsergänzungsmittel Nährstoffkonzentrate und Ergänzungsnahrung 120 91 75,8 15 8 31 68 10 28 7 5

52 Würzmittel 104 24 23,1 1 17 1 2 1 3

53 Gewürze 35 2 5,7 1 2

54 Aromastoffe 1 0,0

56 Hilfsmittel aus Zusatzstoffen u./o. LM und Convenience-Produkte 9 1 11,1 1

57 Zusatzstoffe und wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel und Vitamine 8 0,0

59 Trinkwasser Mineralwasser Tafelwasser Quellwasser Brauchwasser 147 36 24,5 1 15 4 4 13 7 2

60 Rohtabake Tabakerzeugnisse Tabakersatz sowie Stoffe und Gegenstände für die 23 9 39,1 1 8

82 Bedarfsgegenstände	mit	Körperkontakt	und	zur	Körperpflege 140 29 20,7 1 4 2 19 9 2

83 Bedarfsgegenstände	zur	Reinigung	und	Pflege	sowie	sonst.	Haushaltschemikalien 16 2 12,5 2

84 Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung (die Kodes 840100 - 152 57 37,5 35 26 5 13 2 5

85 Spielwaren und Scherzartikel 60 3 5,0 3

86 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt (BgLm) 527 113 21,4 1 13 96 3

Gesamtergebnis 11018 1978 18,0 14 21 2 40 96 84 217 48 857 37 45 3 9 20 72 243 10 3 394 34 1 16 4 98 3 21 9 2 3 35 26 5 13 2 5 1 8 1 1 7 11 6

5  |  Anhang – Untersuchte Proben gemäß LFGB
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Warencode gesamt     beanstandet beanstandet
%

Beanstandungscode

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23 24 28 31 33 35 36 37 38 39 40 41 51 52 53 54 55 59 62 64 71 72 76 77 98

1 Milch 768 20 2,6 1 1 1 1 6 15

2 Milchprodukte ausgenommen 030000 u. 040000 403 92 22,8 2 2 1 23 14 24 61

3 Käse 431 80 18,6 2 3 1 20 38 1 1 25 5 11 3

4 Butter 88 2 2,3 1 1

5 Eier und Eiprodukte 93 21 22,6 1 6 2 16

6 Fleisch warmblütiger Tiere auch tiefgefroren 462 96 20,8 1 2 1 1 2 22 1 19 67 1

7 Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere ausgenommen 080000 534 132 24,7 1 9 8 15 10 63 13 22 44

8 Wurstwaren 727 136 18,7 5 1 1 1 3 15 18 82 7 23

10 Fische und Fischzuschnitte 228 10 4,4 1 4 2 5

11 Fischerzeugnisse 471 84 17,8 2 4 3 3 13 51 1 1 8 13 1

12 Krusten- Schalen- Weichtiere sonstige Tiere u. Erzeugnisse daraus 765 62 8,1 2 10 8 27 2 10 4 8

13 Fette und Öle ausgenommen 040000 188 37 19,7 25 5 3 1 2 1 2 1 1

14 Suppen und Soßen ausgenommen 200000 und 520100 158 38 24,1 2 1 3 18 5 11 1

15 Getreide 83 6 7,2 4 2 2 1 1

16 Getreideprodukte Backvormischungen Brotteige Massen und Teige für 161 11 6,8 6 3 1 1

17 Brote und Kleingebäcke 78 13 16,7 1 1 7 3 1

18 Feine Backwaren 220 27 12,3 8 2 6 1 1 10

20 Mayonnaisen emulgierte Soßen kalte Fertigsoßen Feinkostsalate 592 154 26,0 3 6 6 8 66 11 2 7 61 9

21 Puddinge Kremspeisen Desserts süße Soßen 45 16 35,6 1 15 1

22 Teigwaren 49 9 18,4 1 2 1 6 4

23 Hülsenfrüchte Ölsamen Schalenobst 118 11 9,3 2 2 2 5

230500-
230800 Nüsse, Nußerzeugnisse, Knabberwaren 67 10 14,9 2 1 1 5 1

24 Kartoffeln	und	stärkereiche	Pflanzenteile 41 2 4,9 2

25 Frischgemüse ausgenommen Rhabarber 253 6 2,4 1 1 1 1 3

26 Gemüseerzeugn. und Gemüsezuber. ausgen. Rhabarber u. 200700 u. 201700 121 12 9,9 1 1 6 1 6 4

27 Pilze 20 0,0

28 Pilzerzeugnisse 11 0,0

29 Frischobst einschließlich Rhabarber 169 4 2,4 1 1 2

30 Obstprodukte ausgenommen 310000 und 410000 einschl. Rhabarber 109 5 4,6 1 1 1 1 1 2

31 Fruchtsäfte Fruchtnektare Fruchtsirupe Fruchtsäfte getrocknet 164 44 26,8 1 12 30 2 4 13 1 4 1

32 Alkoholfreie Getränke Getränkeansätze Getränkepulver auch brennwertreduziert 157 81 51,6 1 2 2 16 3 67 1 2 16 1

33 Weine und Traubenmoste 77 9 11,7 1 1 7

34 Erzeugnisse aus Wein auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung 41 9 22,0 1 1 6 3

35 Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse auch 60 17 28,3 1 4 12 3 2

36 Biere bierähnliche Getränke und Rohstoffe für die Bierherstellung 106 35 33,0 2 2 4 7 16 1 9 9

37 Spirituosen und spirituosenhaltige Getränke 75 25 33,3 1 7 1 17 2 1 6 1

39 Zucker 5 0,0

40 Honige Imkereierzeugnisse und Brotaufstriche auch brennwertvermindert 120 11 9,2 1 8 3

41 Konfitüren	Gelees	Marmeladen	Fruchtzubereitungen	auch	brennwertreduziert 136 87 64,0 29 87 1 1

42 Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 563 96 17,1 4 7 20 3 1 25 51 12

43 Süßwaren ausgenommen 440000 106 16 15,1 1 1 15

44 Schokoladen und Schokoladenwaren 84 7 8,3 2 7

45 Kakao 3 0,0

46 Kaffee Kaffeeersatzstoffe Kaffeezusätze 22 2 9,1 2

47 Tees und teeähnliche Erzeugnisse 30 7 23,3 1 4 3 1 3 1

48 Säuglings- und Kleinkindernahrungen 65 7 10,8 2 4 1

49 Diätetische Lebensmittel 48 8 16,7 4 1 4 1 2

50 Fertiggerichte und zubereitete Speisen ausgenommen 480000 361 54 15,0 2 1 1 3 1 8 26 1 1 7 15

51 Nahrungsergänzungsmittel Nährstoffkonzentrate und Ergänzungsnahrung 120 91 75,8 15 8 31 68 10 28 7 5

52 Würzmittel 104 24 23,1 1 17 1 2 1 3

53 Gewürze 35 2 5,7 1 2

54 Aromastoffe 1 0,0

56 Hilfsmittel aus Zusatzstoffen u./o. LM und Convenience-Produkte 9 1 11,1 1

57 Zusatzstoffe und wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel und Vitamine 8 0,0

59 Trinkwasser Mineralwasser Tafelwasser Quellwasser Brauchwasser 147 36 24,5 1 15 4 4 13 7 2

60 Rohtabake Tabakerzeugnisse Tabakersatz sowie Stoffe und Gegenstände für die 23 9 39,1 1 8

82 Bedarfsgegenstände	mit	Körperkontakt	und	zur	Körperpflege 140 29 20,7 1 4 2 19 9 2

83 Bedarfsgegenstände	zur	Reinigung	und	Pflege	sowie	sonst.	Haushaltschemikalien 16 2 12,5 2

84 Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung (die Kodes 840100 - 152 57 37,5 35 26 5 13 2 5

85 Spielwaren und Scherzartikel 60 3 5,0 3

86 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt (BgLm) 527 113 21,4 1 13 96 3

Gesamtergebnis 11018 1978 18,0 14 21 2 40 96 84 217 48 857 37 45 3 9 20 72 243 10 3 394 34 1 16 4 98 3 21 9 2 3 35 26 5 13 2 5 1 8 1 1 7 11 6

Beanstandungscodes siehe nächste Seite

Beanstandungscode
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Kodierung

1 Gesundheitsschädlich (mikrobiologische Verunreinigung)

2 Gesundheitsschädlich (andere Ursachen)

3 Gesundheitsgefährdend (mikrobiologischeVerunreinigung)

4 Gesundheitsgefährdend (andere Ursachen)

5 Nicht zum Verzehr geeignet (mikrobiologische Verunreinigung)

6 Nicht zum Verzehr geeignet (andere Ursachen)

7 Nachgemacht/ wertgemindert/ geschönt

8 Irreführend

9 Unzulässiger Hinweis auf „naturrein“ o.ä.

10 Unzulässige gesundheitsbzogene Angaben

11 Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften

12 Zusatzstoffe, fehlende Kenntlichmachung

13 Zusatzstoffe, unzulässige Verwendung

14 Pflanzenschutzmittel,	Höchstmengenüberschreitung

15 Pflanzenschutzmittel,	unzulässige	Anwendung

16 Pharmakologisch wirksame Stoffe, Überschreitungen 

von Höchstmengen/Beurteilungswerten

17 Schadstoffe, Höchstmengen-Überschreitung

18 Verstöße gegen sonstige Vorschriften des LMBG 

oder darauf gestützte VO

19 Verstöße gegen sonstige, Lebensmittel 

betreffende nationale Rechtsvorschriften

20 Verstöße gegen unmittelbar geltendes EG-Recht

21 Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen 

22 Verstoß gegen Bestrahlungsverbot

23 Verstöße gegen sonstige Vorschriften des LMBG oder darauf 

gestützte VO (mikrobiologische Verunreinigungen)

24 Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen

25 Pharmakologisch wirksame Stoffe, unzulässige Anwendung

26 Gentechnisch veränderte Organismen, unzulässige Verwendung

28 Nichtübereinstimmung mit Gemeinschaftsrecht 

bezüglich mikrobiologischer Beschaffenheit

30 Gesundheitsschädlich (mikrobiologischeVerunreinigung)

31 Gesundheitsschädlich (andere Ursachen)

32 Gesundheitsgefährdend auf Grund Verwechslungsgefahr 

mit Lebensmitteln

33 Übergang von Stoffen auf Lebensmittel

34 Unappetitliche und ekelerregende Beschaffenheit

35 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, 

stoffliche	Beschaffenheit

36 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, 

Kennzeichnung, Aufmachung

37 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, 

stoffliche	Beschaffenheit

38 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, 

Kennzeichnung, Aufmachung

39 Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen 

40 Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen 

Kodierung

49 Gesundheitsgefährdend auf Grund 

Verwechslungsgefahr mit Lebensmitteln

50 Gesundheitsschädlich

51 Irreführend

52 Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften 

(z.B. Chargen-Nr., Hersteller, MHD, Verwendungszweck)

53 Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften 

(z.B. Warnhinweise, Anwendungsbedingungen)

54 Verwendung	verschreibungspflichtiger	oder	verbotener	Stoffe

55 Verstöße gegen sonstige Kennzeichnungsvorschriften 

und Hilfsnormen

56 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften oder Hilfsnormen 

57 Verstöße gegen Vorschriften zur Bereithaltung von Unterlagen 

58 Gesundheitsgefährdend auf Grund 

Verwechslungsgefahr mit Lebensmitteln

60 Verwendung nicht zugelassener Stoffe

61 Werbeverbote

62 Stoffliche	Zusammensetzung

63 Zusatzstoffe, fehlende Kenntlichmachung

64 Kennzeichnung

65 Verstoß gegen sonstige Vorschriften des LMBG

66 Verbot für Tabakerzeugnisse zum anderweitigen oralen Gebrauch

70 Gesundheitlich bedenkliche Beschaffenheit 

aufgrund mikrobiologischer Verunreinigung

71 Nicht handelsübliche Beschaffenheit, sensorische Mängel

72 Unzulässige Behandlungsstoffe oder Verfahren

73 Über- bzw. Unterschreitung von Grenz- oder Richtwerten 

für Bestandteile, Zutaten

74 Über- bzw. Unterschreitung von Grenz- oder Richtwerten 

für „Zusatzstoffe“

75 Überschreitung von Grenz- oder Richtwerten 

für Rückstände und Verunreinigungen/Kontaminanten

76 Irreführende Bezeichnung, Aufmachung

77 Nicht vorschriftsgemäße Bezeichnung und Aufmachung

78 Verstoß gegen nationale Vorschriften anderer EG-Länder 

oder Drittländer

79 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften

80 Nach Brauchbarmachung taugliche Tiere und Nebenprodukte

81 Untauglich das geschlachtete Tier

82 Untauglich die veränderten Fleischteile oder Nebenprodukte

83 Nicht zum Verzehr für den Menschen geeignete Fleischteile

84 Nach Brauchbarmachung taugliche Tiere und Nebenprodukte

85 Untauglich der Tierkörper und Nebenprodukte

86 Untauglich die veränderten Teile oder Nebenprodukte

87 Nicht zum Verzehr für den Menschen geeignete Fleischteile

88 Untaugliche Tiere gleicher Sendung, 

bei denen gleiche Mängel anzunehmen sind

99 Keine Angabe/ Keine Beanstandung

Beanstandungscodes
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